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konferenz beizufügenden Erklärungen 

 
 

 
Hinweis für den Leser 

 
Die vorliegende konsolidierte Fassung der der Schlussakte der Regierungskonferenz beizufügen-
den Erklärungen ist eine vorläufige Fassung, die unter der alleinigen Verantwortung des Sekreta-
riats der Regierungskonferenz zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie bindet weder die 
Organe der Europäischen Union noch ihre Mitgliedstaaten. 
 
 
 
Dieser Text ist die vorläufige konsolidierte Fassung des Addendums 3 zu Dokument CIG 50/03 
einschließlich des Korrigendums und der in den Dokumenten CIG 81/04 und CIG 85/04 enthalte-
nen Erklärungen in der von der Regierungskonferenz am 18. Juni 2004 gebilligten Fassung. 
 
Der Text des Vertrags über eine Verfassung für Europa muss im Hinblick auf seine Unterzeichnung 
noch von den Rechts- und Sprachsachverständigen des Rates in den 21 Sprachen, in denen er 
gemäß Artikel IV-10 verbindlich sein wird, überarbeitet werden. Diese Überarbeitung wird Ende 
Juni beginnen und bis Ende Oktober 2004 abgeschlossen sein. 
 
Es sei darauf hingewiesen, dass die Regierungskonferenz übereingekommen ist, eine fortlaufende 
Nummerierung der Verfassung mit arabischen Ziffern vorzunehmen; um die Unterteilung der Ver-
fassung in vier Teile zu verdeutlichen, wird diesen arabischen Ziffern die römische Ziffer des 
jeweiligen Teils vorangestellt. Diese Neunummerierung sowie die Überprüfung der Richtigkeit aller 
Verweise zwischen Artikeln und Absätzen wird von den Rechts- und Sprachsachverständigen des 
Rates vorgenommen. 
 

* * * 
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ERKLÄRUNGEN ZU BESTIMMUNGEN 

DER VERFASSUNG 

 

 

Erklärung zu Artikel I-5a 

 

Die Konferenz stellt fest, dass Artikel I-5a die geltende Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Aus-

druck bringt. 

 

 

Erklärung zu Artikel I-7 Absatz 2 

 

Die Konferenz kommt überein, dass der Beitritt der Union zur Europäischen Menschenrechts-

konvention unter Bedingungen erfolgen sollte, die es gestatten, die Besonderheiten der Rechts-

ordnung der Union zu wahren. In diesem Zusammenhang stellt die Konferenz fest, dass der 

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften und der Europäische Gerichtshof für Menschen-

rechte in einem regelmäßigen Dialog stehen; dieser Dialog könnte beim Beitritt der Europäischen 

Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention intensiviert werden. 

 

 

Erklärung zu den Artikeln I-21, I-26 und I-27 

 

Bei der Auswahl der Personen, die das Amt des Präsidenten des Europäischen Rates, des Präsiden-

ten der Kommission und des Außenministers der Union ausüben sollen, ist gebührend zu berück-

sichtigen, dass die geografische und demografische Vielfalt der Union und ihrer Mitgliedstaaten 

geachtet werden muss. 
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Erklärung zu Artikel I-22 Absatz 6 über den Beschluss des Europäischen Rates 

über die Ausübung des Vorsitzes im Ministerrat 

 

Die Konferenz erklärt, dass der Europäische Rat nach der Unterzeichnung des Vertrags über eine 

Verfassung für Europa umgehend mit der Ausarbeitung des Europäischen Beschlusses zur Fest-

legung der Verfahren für die Anwendung des Beschlusses über die Ausübung des Vorsitzes im Rat 

beginnen und innerhalb von sechs Monaten zu einer politischen Einigung gelangen sollte. Ein 

Beschlussentwurf ist nachstehend wiedergegeben: 

 

 

Entwurf des Beschlusses des Europäischen Rates über die Ausübung des Vorsitzes im Ministerrat 

 

 

Artikel 1 

 

Der Vorsitz im Rat mit Ausnahme des Rates "Auswärtige Angelegenheiten" wird von zuvor festge-

legten Gruppen von drei Mitgliedstaaten für einen Zeitraum von 18 Monaten wahrgenommen. 

Diese Gruppen werden nach dem Prinzip der gleichberechtigten Rotation unter den Mitgliedstaaten 

unter Berücksichtigung ihrer Verschiedenheit und des geografischen Gleichgewichts innerhalb der 

Union zusammengestellt. 

 

Jedes Mitglied der Gruppe nimmt den Vorsitz in allen Zusammensetzungen des Rates mit Ausnahme 

des Rates "Auswärtige Angelegenheiten" im Wechsel für einen Zeitraum von sechs Monaten wahr. 

Die anderen Mitglieder der Gruppe unterstützen den jeweiligen Vorsitz auf der Grundlage eines 

gemeinsamen Programms bei all seinen Aufgaben. Die Mitglieder des Teams können untereinander 

alternative Regelungen beschließen.  

 

 

Artikel 2 

 

Der Vorsitz im Ausschuss der Ständigen Vertreter wird von einem Vertreter des Mitglieds der 

Gruppe wahrgenommen, der den Vorsitz im Rat "Allgemeine Angelegenheiten" innehat. 

 

Der Vorsitz im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee wird von einem Vertreter des 

Außenministers der Europäischen Union wahrgenommen. 
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Der Vorsitz in den vorbereitenden Gremien des Rates in seinen verschiedenen Zusammensetzungen 

gemäß Artikel 1 wird von dem Mitglied der Gruppe wahrgenommen, das den Vorsitz in der ein-

schlägigen Zusammensetzung des Rates führt, sofern gemäß dem Verfahren nach Artikel 4 nichts 

anderes beschlossen wird. 

 

 

Artikel 3 

 

Der Rat "Allgemeine Angelegenheiten" sorgt im Rahmen einer Mehrjahresplanung in Zusammen-

arbeit mit der Kommission für die Kohärenz und die Kontinuität der Arbeiten des Rates in seinen 

verschiedenen Zusammensetzungen. Die den Vorsitz wahrnehmenden Mitgliedstaaten treffen mit 

Unterstützung des Generalsekretariats des Rates alle für die Organisation und das reibungslose 

Funktionieren der Arbeiten des Rates erforderlichen Vorkehrungen. 

 

 

Artikel 4 

 

Der Europäische Rat erlässt einen Europäischen Beschluss mit Bestimmungen zur Anwendung 

dieses Beschlusses. 

 

 

Erklärung zu Artikel I-24 

 

Die Konferenz erklärt, dass der Europäische Beschluss über die Anwendung des Artikels I-24 am 

Tag des Inkrafttretens des Vertrags über eine Verfassung für Europa vom Rat angenommen wird. 

Der Beschlussentwurf ist nachstehend wieder gegeben: 

 

 

Entwurf eines Beschlusses des Rates über die Anwendung des Artikels I-24 

 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 



 

CIG 86/04 ADD 2  aih/BSB/wk 12 
    DE 

 

(1) Es wird als zweckmäßig erachtet, Bestimmungen anzunehmen, die einen reibungslosen Über-

gang von der Regelung für die Beschlussfassung des Rates mit qualifizierter Mehrheit, die im 

Vertrag von Nizza und in Artikel 2 Absatz 2 des im Anhang zur Verfassung enthaltenen 

Protokolls über die Übergangsbestimmungen für die Organe und Einrichtungen der Union 

festgelegt und die bis zum 31. Oktober 2009 weiterhin gelten wird, zu der in Artikel I-24 der 

Verfassung vorgesehenen Abstimmungsregelung gewährleisten, die mit Wirkung vom 

1. November 2009 gelten wird. 

 

(2) Es sei darauf hingewiesen, dass der Rat auch in Zukunft alles daran setzen wird, um die 

demokratische Legitimierung von mit qualifizierter Mehrheit angenommenen Beschlüssen zu 

erhöhen. 

 

(3) Es wird als zweckmäßig erachtet, diesen Beschluss so lange aufrecht zu erhalten, wie dies für 

einen reibungslosen Übergang zu der in der Verfassung vorgesehenen neuen Beschluss-

fassungsregelung notwendig ist - 

 

BESCHLIESST: 

 

Artikel 1 

 

Wenn Mitglieder des Rates, die 

 

a) mindestens drei Viertel des Bevölkerungsanteils oder 

b) mindestens drei Viertel der Anzahl der Mitgliedstaaten vertreten,  

 

die für die Bildung einer Sperrminorität erforderlich sind, wie sie sich aus der Anwendung von 

Artikel I-24 Absatz 1 Unterabsatz 1 oder Absatz 2 ergibt, erklären, dass sie die Annahme eines 

Rechtsakts durch den Rat mit qualifizierter Mehrheit ablehnen, wird die Frage vom Rat erörtert. 

 

Artikel 2 

 

Der Rat wird im Verlauf dieser Erörterungen alles in seiner Macht Stehende tun, um innerhalb 

einer angemessenen Zeit und unbeschadet der zwingenden Fristen, die durch das Recht der Union 

vorgeschrieben sind, eine zufrieden stellende Lösung für die von den Mitgliedern des Rates gemäß 

Artikel 1 vorgebrachten Anliegen zu finden. 
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Artikel 3 

 

Zu diesem Zweck unterbreitet der Präsident des Rates mit Unterstützung der Kommission jeweils 

unter Einhaltung der Geschäftsordnung des Rates alle erforderlichen Schritte, um im Rat eine 

breitere Einigungsgrundlage zu ermöglichen. Die Mitglieder des Rates unterstützen ihn hierbei. 

 

Artikel 4 

 

Dieser Beschluss wird am 1. November 2009 wirksam. Er bleibt mindestens bis 2014 in Kraft. 

Danach kann der Rat einen Europäischen Beschluss zu seiner Aufhebung erlassen. 

 

 

Erklärung zu Artikel I-25 

 

Die Konferenz ist der Auffassung, dass die Kommission, wenn ihr nicht mehr Staatsangehörige 

aller Mitgliedstaaten angehören, besonders beachten sollte, dass in den Beziehungen zu allen Mit-

gliedstaaten vollständige Transparenz gewährleistet sein muss. Dementsprechend sollte die Kom-

mission enge Verbindungen zu allen Mitgliedstaaten unterhalten, ungeachtet der Frage, ob einer 

ihrer Staatsangehörigen Mitglied der Kommission ist, und in diesem Zusammenhang besonders 

beachten, dass Informationen mit allen Mitgliedstaaten geteilt und alle Mitgliedstaaten konsultiert 

werden müssen. 

 

Die Konferenz ist ferner der Auffassung, dass die Kommission alle notwendigen Maßnahmen 

ergreifen sollte, um sicherzustellen, dass die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Gegeben-

heiten in allen Mitgliedstaaten, auch in Mitgliedstaaten, die kein Kommissionsmitglied stellen, in 

vollem Umfang berücksichtigt werden. Mit diesen Maßnahmen sollte auch gewährleistet werden, 

dass der Lage dieser Mitgliedstaaten durch geeignete organisatorische Vorkehrungen Rechnung 

getragen wird. 
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Erklärung zu Artikel I-26 

 

Die Konferenz ist der Auffassung, dass das Europäische Parlament und der Europäische Rat im 

Einklang mit der Verfassung gemeinsam für den reibungslosen Ablauf des Prozesses, der zur Wahl 

des Präsidenten der Europäischen Kommission führt, verantwortlich sind. Vertreter des Europäi-

schen Parlaments und des Europäischen Rates werden daher vor dem Beschluss des Europäisches 

Rates die erforderlichen Konsultationen in dem Rahmen durchführen, der als am besten geeignet 

erachtet wird. Gemäß Artikel I-26 Absatz 1 betreffen diese Konsultationen das Profil der Kandi-

daten für das Amt des Präsidenten der Kommission unter Berücksichtigung der Wahlen zum Euro-

päischen Parlament. Die Modalitäten dieser Konsultationen können zu gegebener Zeit einvernehm-

lich zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat festgelegt werden. 

 

 

Erklärung zu Artikel I-35 

 

Die Konferenz nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission beabsichtigt, bei der Ausarbeitung ihrer 

Vorschläge für delegierte Europäische Verordnungen im Bereich der Finanzdienstleistungen gemäß 

ihrer üblichen Vorgehensweise weiterhin von den Mitgliedstaaten benannte Experten zu konsul-

tieren. 

 

 

Erklärung zu den Artikeln I-42 und III-231 

 

Unbeschadet der Maßnahmen der Union zur Erfüllung ihrer Verpflichtung zur Solidarität gegen-

über einem Mitgliedstaat, der von einem Terroranschlag oder einer Naturkatastrophe oder einer 

vom Menschen verursachten Katastrophe betroffen wird, zielt keine der Bestimmungen der 

Artikel I-42 und III-231 der Verfassung darauf ab, das Recht eines anderen Mitgliedstaats zu 

beeinträchtigen, die geeignetsten Mittel zur Erfüllung seiner eigenen Verpflichtung zur Solidarität 

gegenüber dem betreffenden Mitgliedstaat zu wählen. 
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Erklärung zu Artikel I-50 

 

Die Konferenz erklärt, dass immer dann, wenn Bestimmungen über den Schutz personenbezogener 

Daten, die auf der Grundlage von Artikel I-50 zu erlassen sind, direkte Auswirkungen auf die natio-

nale Sicherheit haben könnten, die besonderen Charakteristika der Angelegenheit gebührend 

berücksichtigt werden müssen. Sie weist darauf hin, dass die derzeit geltenden Rechtsvorschriften 

(siehe insbesondere Richtlinie 95/46/EG) diesbezüglich besondere Ausnahmeregelungen enthalten. 

 

 

Erklärung zu Artikel I-56 

 

Die Union trägt der besonderen Lage der Staaten mit geringer territorialer Ausdehnung Rechnung, 

die spezifische Nachbarschaftsbeziehungen zur Union unterhalten. 

 

 

Erklärung 

betreffend die Erläuterungen zur Charta der Grundrechte 

 

Die Konferenz nimmt von den nachstehend wieder gegebenen Erläuterungen zur Charta der Grund-

rechte Kenntnis, die unter der Leitung des Präsidiums des Konvents zur Ausarbeitung der Charta 

formuliert und unter der Verantwortung des Präsidiums des Europäischen Konvents aktualisiert 

wurden. 

 

 

ERLÄUTERUNGEN ZUR CHARTA DER GRUNDRECHTE 

 

Die Erläuterungen wurden ursprünglich unter der Leitung des Präsidiums des Konvents, der die 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union ausgearbeitet hat, formuliert. Sie wurden unte der 

Verantwortung des Präsidiums des Europäischen Konvents im Lichte der vom Europäischen 

Konvent vorgenommenen redaktionellen Anpassungen am Wortlaut der Charta (insbesondere an 

den Artikeln 51 und 52) und der Fortentwicklung des Unionsrechts aktualisiert. Sie haben als solche 

zwar keinen rechtlichen Status, stellen jedoch ein nützliches Interpretationswerkzeug dar, das dazu 

dient, die Bestimmungen der Charta zu verdeutlichen. 
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PRÄAMBEL 

 

Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine friedliche 

Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union verbinden. 

 

In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf die 

unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der 

Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt 

den Menschen in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen 

Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet. 

 

Die Union trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter Achtung der 

Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker Europas sowie der nationalen Identität der Mit-

gliedstaaten und der Organisation ihrer staatlichen Gewalt auf nationaler, regionaler und lokaler 

Ebene bei. Sie ist bestrebt, eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung zu fördern und stellt den 

freien Personen-, Dienstleistungs-, Waren- und Kapitalverkehr sowie die Niederlassungsfreiheit 

sicher. 

 

Zu diesem Zweck ist es notwendig, angesichts der Weiterentwicklung der Gesellschaft, des sozialen 

Fortschritts und der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen den Schutz der Grund-

rechte zu stärken, indem sie in einer Charta sichtbarer gemacht werden. 

 

Diese Charta bekräftigt unter Achtung der Zuständigkeiten und Aufgaben der Union und des Subsi-

diaritätsprinzips die Rechte, die sich vor allem aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen und 

den gemeinsamen internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, aus der Europäischen 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, aus den von der Union und dem 

Europarat beschlossenen Sozialchartas sowie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäi-

schen Union und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ergeben. In diesem Zusam-

menhang erfolgt die Auslegung der Charta durch die Gerichte der Union und der Mitgliedstaaten 

unter gebührender Berücksichtigung der Erläuterungen, die unter der Leitung des Präsidiums des 

Konvents zur Ausarbeitung der Charta formuliert und unter der Verantwortung des Präsidiums des 

Europäischen Konvents aktualisiert wurden. 

 

Die Ausübung dieser Rechte ist mit Verantwortlichkeiten und Pflichten sowohl gegenüber den 

Mitmenschen als auch gegenüber der menschlichen Gemeinschaft und den künftigen Generationen 

verbunden. 

 

Daher erkennt die Union die nachstehend aufgeführten Rechte, Freiheiten und Grundsätze an. 
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TITEL I. WÜRDE DES MENSCHEN 

 

Artikel 1 

 

Würde des Menschen 

 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. 

 

Erläuterung 

 

Die Würde des Menschen ist nicht nur ein Grundrecht an sich, sondern bildet das eigentliche 

Fundament der Grundrechte. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 verankert 

die Menschenwürde in ihrer Präambel: "... da die Anerkennung der allen Mitgliedern der mensch-

lichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte die Grund-

lage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet." In seinem Urteil vom 

9. Oktober 2001 in der Rechtssache C-377/98, Niederlande gegen Europäisches Parlament und 

Rat, (Slg. 2001, S. I-7079, Randnrn. 70-77) bestätigte der Gerichtshof, dass das Grundrecht auf 

Menschenwürde Teil des Unionsrechts ist. 

 

Daraus ergibt sich insbesondere, dass keines der in dieser Charta festgelegten Rechte dazu ver-

wendet werden darf, die Würde eines anderen Menschen zu verletzen, und dass die Würde des 

Menschen zum Wesensgehalt der in dieser Charta festgelegten Rechte gehört. Sie darf daher auch 

bei Einschränkungen eines Rechtes nicht angetastet werden. 

 

 

Artikel 2 

 

Recht auf Leben 

 

(1)  Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. 

 

(2)  Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden. 
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Erläuterung 

 

1. Absatz 1 dieses Artikels basiert auf Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 der Europäischen Menschen-

rechtskonvention (EMRK), der wie folgt lautet: 

"(1)  Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt ...". 

 

2. Satz 2 der genannten Vorschrift, der die Todesstrafe zum Gegenstand hatte, ist durch das 

Inkrafttreten des Protokolls Nr. 6 zur EMRK hinfällig geworden, dessen Artikel 1 wie folgt 

lautet:  

"Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet 

werden." 

Auf dieser Vorschrift beruht Artikel 2 Absatz 2 der Charta. 

 

3. Die Bestimmungen des Artikels 2 der Charta entsprechen den Bestimmungen der genannten 

Artikel der EMRK und des Zusatzprotokolls. Sie haben gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Charta 

die gleiche Bedeutung und Tragweite. So müssen die in der EMRK enthaltenen "Negativ-

definitionen" auch als Teil der Charta betrachtet werden: 

 

a) Artikel 2 Absatz 2 EMRK: 

"Eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie durch eine 

Gewaltanwendung verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um  

a) jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen; 

b) jemanden rechtmäßig festzunehmen oder jemanden, dem die Freiheit rechtmäßig 

entzogen ist, an der Flucht zu hindern; 

c) einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen". 

 

b) Artikel 2 des Protokolls Nr. 6 zur EMRK: 

"Ein Staat kann in seinem Recht die Todesstrafe für Taten vorsehen, die in Kriegszeiten 

oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe darf nur in den 

Fällen, die im Recht vorgesehen sind, und in Übereinstimmung mit dessen Bestimmun-

gen angewendet werden ...". 
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Artikel 3 

 

Recht auf Unversehrtheit 

 

(1)  Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit. 

 

(2)  Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere Folgendes beachtet 

werden: 

 

− die freie Einwilligung des Betroffenen nach vorheriger Aufklärung entsprechend den gesetz-

lich festgelegten Modalitäten; 

 

− das Verbot eugenischer Praktiken, insbesondere derjenigen, welche die Selektion von 

Menschen zum Ziel haben; 

 

− das Verbot, den menschlichen Körper und Teile davon als solche zur Erzielung von 

Gewinnen zu nutzen; 

 

− das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen. 

 

Erläuterung 

 

1. In seinem Urteil vom 9. Oktober 2001 in der Rechtssache C-377/98, Niederlande gegen 

Europäisches Parlament und Rat, (Slg. 2001, S. I-7079, Randnrn. 70, 78-80) bestätigte der 

Gerichtshof, dass das Grundrecht auf Unversehrtheit Teil des Unionsrechts ist und im 

Bereich der Medizin und der Biologie die freie Einwilligung des Spenders und des 

Empfängers nach vorheriger Aufklärung umfasst. 

 

2. Die Grundsätze des Artikels 3 der Charta sind bereits in dem im Rahmen des Europarates 

angenommenen Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin (STE 164 und Zusatz-

protokoll STE 168) enthalten. Die Charta will von diesen Bestimmungen  nicht abweichen 

und verbietet daher lediglich das reproduktive Klonen. Die anderen Formen des Klonens 

werden von der Charta weder gestattet noch verboten. Sie hindert den Gesetzgeber also 

keineswegs daran, auch die anderen Formen des Klonens zu verbieten. 
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3. Durch den Hinweis auf eugenische Praktiken, insbesondere diejenigen, welche die Selektion 

von Menschen zum Ziel haben, soll die Möglichkeit erfasst werden, dass Selektionspro-

gramme organisiert und durchgeführt werden, die beispielsweise Sterilisierungskampagnen, 

erzwungene Schwangerschaften, die Pflicht, den Ehepartner in der gleichen Volksgruppe zu 

wählen, usw. umfassen; derartige Handlungen werden in dem am 17. Juli 1998 in Rom verab-

schiedeten Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (siehe Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g) 

als internationale Verbrechen betrachtet. 

 

 

Artikel 4 

 

Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 

 

Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unter-

worfen werden. 

 

Erläuterung 

 

Das Recht nach Artikel 4 entspricht dem Recht, das durch den gleich lautenden Artikel 3 EMRK 

garantiert ist: "Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 

Behandlung unterworfen werden." Gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Charta hat Artikel 4 also die 

gleiche Bedeutung und Tragweite wie Artikel 3 EMRK. 

 

 

Artikel 5 

 

Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit 

 

(1)  Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. 

 

(2)  Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 

 

(3)  Menschenhandel ist verboten. 
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Erläuterung 

 

1. Das Recht nach Artikel 5 Absätze 1 und 2 entspricht dem gleich lautenden Artikel 4 Absätze 1 

und 2 EMRK. 

Gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Charta hat dieses Recht also die gleiche Bedeutung und 

Tragweite wie Artikel 4 EMRK. Daraus folgt: 

− Eine legitime Einschränkung des Rechts gemäß Absatz 1 kann es nicht geben. 

− In Absatz 2 müssen in Bezug auf die Begriffe "Zwangs- oder Pflichtarbeit" die 

"negativen" Definitionen nach Artikel 4 Absatz 3 EMRK berücksichtigt werden: 

"Nicht als Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne dieses Artikels gilt 

a) eine Arbeit, die üblicherweise von einer Person verlangt wird, der unter den Vor-

aussetzungen des Artikels 5 die Freiheit entzogen oder die bedingt entlassen 

worden ist; 

b) eine Dienstleistung militärischer Art oder eine Dienstleistung, die an die Stelle 

des im Rahmen der Wehrpflicht zu leistenden Dienstes tritt, in Ländern, wo die 

Dienstverweigerung aus Gewissensgründen anerkannt ist; 

c) eine Dienstleistung, die verlangt wird, wenn Notstände oder Katastrophen das 

Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen; 

d) eine Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürgerpflichten gehört." 

 

2. Absatz 3 ergibt sich unmittelbar aus der Menschenwürde und trägt neueren Entwicklungen 

auf dem Gebiet der organisierten Kriminalität wie der Schleuserkriminalität oder der organi-

sierten sexuellen Ausbeutung Rechnung. Das Europol-Übereinkommen enthält im Anhang 

folgende Definition, die den Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung betrifft: 

"Menschenhandel: tatsächliche und rechtswidrige Unterwerfung einer Person unter den 

Willen anderer Personen mittels Gewalt, Drohung oder Täuschung oder unter Ausnutzung 

eines Abhängigkeitsverhältnisses insbesondere mit folgendem Ziel: Ausbeutung der Prostitu-

tion, Ausbeutung von Minderjährigen, sexuelle Gewalt gegenüber Minderjährigen oder 

Handel im Zusammenhang mit Kindesaussetzung." Kapitel VI des Schengener Durch-

führungsübereinkommens, das in den Besitzstand der Union integriert worden ist und an dem 

sich das Vereinigte Königreich und Irland beteiligen, enthält in Artikel 27 Absatz 1 folgende 

auf die Schleuseraktivitäten zielende Bestimmung: "Die Vertragsparteien verpflichten sich, 

angemessene Sanktionen gegen jede Person vorzusehen, die zu Erwerbszwecken einem Dritt-

ausländer hilft oder zu helfen versucht, in das Hoheitsgebiet einer der Vertragsparteien unter 

Verletzung ihrer Rechtsvorschriften in Bezug auf die Einreise und den Aufenthalt von Dritt-

ausländern einzureisen oder sich dort aufzuhalten." Am 19. Juli 2002 nahm der Rat einen  
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Rahmenbeschluss zur Bekämpfung des Menschenhandels (ABl. L 203 vom 1.8.2002, S. 1) an; 

in Artikel 1 dieses Rahmenbeschlusses sind die Handlungen im Zusammenhang mit dem 

Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften oder der sexuellen Aus-

beutung näher bestimmt, die die Mitgliedstaaten aufgrund des genannten Rahmenbeschlusses 

unter Strafe stellen müssen. 

 

 

TITEL II. FREIHEITEN 

 

Artikel 6 

 

Recht auf Freiheit und Sicherheit 

 

Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. 

 

Erläuterung 

 

Die Rechte nach Artikel 6 entsprechen den Rechten, die durch Artikel 5 EMRK garantiert sind, 

denen sie gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Charta an Bedeutung und Tragweite gleichkommen. Die 

Einschränkungen, die legitim an diesen Rechten vorgenommen werden können, dürfen daher nicht 

über die Einschränkungen hinausgehen, die im Rahmen des wie folgt lautenden Artikels 5 EMRK 

zulässig sind: 

 

"(1)  Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den 

folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden: 

 

a) rechtmäßige Freiheitsentziehung nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht; 

b) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung wegen Nichtbefolgung einer rechtmäßigen 

gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflich-

tung; 
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c) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung zur Vorführung vor die zuständige 

Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine 

Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es not-

wendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer 

solchen zu hindern; 

d) rechtmäßige Freiheitsentziehung bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder 

zur Vorführung vor die zuständige Behörde; 

e) rechtmäßige Freiheitsentziehung mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu 

verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Land-

streichern; 

f) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung zur Verhinderung der unerlaubten Einreise 

sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist. 

 

(2)  Jeder festgenommenen Person muss unverzüglich in einer ihr verständlichen Sprache 

mitgeteilt werden, welches die Gründe für ihre Festnahme sind, und welche Beschuldigungen gegen 

sie erhoben werden. 

 

(3)  Jede Person, die nach Absatz 1 Buchstabe c von Festnahme oder Freiheitsentziehung 

betroffen ist, muss unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Wahrnehmung 

richterlicher Aufgaben ermächtigten Person vorgeführt werden; sie hat Anspruch auf ein Urteil 

innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung während des Verfahrens. Die Entlassung kann 

von der Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen vor Gericht abhängig gemacht werden. 

 

(4)  Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, hat das Recht zu 

beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmäßigkeit der Freiheitsentzie-

hung entscheidet und ihre Entlassung anordnet, wenn die Freiheitsentziehung nicht rechtmäßig ist. 

 

(5)  Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels von Festnahme oder Freiheitsentzie-

hung betroffen ist, hat Anspruch auf Schadensersatz.“ 

 

Die Rechte nach Artikel 6 müssen insbesondere dann geachtet werden, wenn das Europäische 

Parlament und der Rat Gesetze und Rahmengesetze im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in 

Strafsachen auf der Grundlage der Artikel [III-171, III-172 und III-174] der Verfassung insbeson-

dere zur Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften über die Tatbestandsmerkmale strafbarer 

Handlungen und die Strafen sowie über bestimmte Aspekte des Verfahrensrechts erlassen. 
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Artikel 7 

 

Achtung des Privat- und Familienlebens 

 

Jeder Mensch hat das Recht auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung sowie 

seiner Kommunikation. 

 

Erläuterung 

 

Die Rechte nach Artikel 7 entsprechen den Rechten, die durch Artikel 8 EMRK garantiert sind. Um 

der technischen Entwicklung Rechnung zu tragen, wurde der Begriff "Korrespondenz" durch 

"Kommunikation" ersetzt. 

Nach Artikel 52 Absatz 3 haben diese Rechte die gleiche Bedeutung und Tragweite wie die Rechte 

aus dem entsprechenden Artikel der EMRK. Ihre möglichen legitimen Einschränkungen sind daher 

diejenigen, die der genannte Artikel 8 gestattet: 

"(1)  Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer 

Wohnung und ihrer Korrespondenz. 

(2)  Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff 

gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale 

oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der 

Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum 

Schutz der Rechte und Freiheiten anderer." 

 

 

Artikel 8 

 

Schutz personenbezogener Daten 

 

(1)  Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz der ihn betreffenden personenbezogenen Daten. 
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(2)  Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und mit Einwil-

ligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage 

verarbeitet werden. Jeder Mensch hat das Recht, Auskunft über die ihn betreffenden erhobenen 

Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu erwirken. 

 

(3)  Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Stelle überwacht. 

 

Erläuterung 

 

Dieser Artikel stützte sich auf Artikel 286 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-

schaft und auf die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 

(ABl. L 281 vom 23.11.1995) sowie auf Artikel 8 EMRK und das Übereinkommen des Europarates 

vom 28. Januar 1981 zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezo-

gener Daten, das von allen Mitgliedstaaten ratifiziert wurde. Artikel 286 EGV wird nun durch 

Artikel [50] der Verfassung ersetzt. Es wird ferner auf die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Daten-

verkehr (ABl. L 8 vom 12.1. 2001) verwiesen. Die oben genannte Richtlinie und Verordnung ent-

halten Bedingungen und Beschränkungen für die Wahrnehmung des Rechts auf den Schutz perso-

nenbezogener Daten. 

 

 

Artikel 9 

 

Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen 

 

Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das Recht, eine Familie zu gründen, werden nach den einzel-

staatlichen Gesetzen gewährleistet, welche die Ausübung dieser Rechte regeln. 
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Erläuterung 

 

Dieser Artikel stützt sich auf Artikel 12 EMRK, der wie folgt lautet: "Männer und Frauen im 

heiratsfähigen Alter haben das Recht, nach den innerstaatlichen Gesetzen, welche die Ausübung 

dieses Rechts regeln, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen." Die Formulierung dieses 

Rechts wurde zeitgemäßer gestaltet, um Fälle zu erfassen, in denen nach den einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften andere Formen als die Heirat zur Gründung einer Familie anerkannt werden. 

Durch diesen Artikel wird es weder untersagt noch vorgeschrieben, Verbindungen von Menschen 

gleichen Geschlechts den Status der Ehe zu verleihen. Dieses Recht ist also dem von der EMRK 

vorgesehenen Recht ähnlich, es kann jedoch eine größere Tragweite haben, wenn die einzelstaat-

lichen Rechtsvorschriften dies vorsehen. 

 

 

Artikel 10 

 

Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

 

(1)  Jeder Mensch hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses 

Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, 

seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat 

durch Gottesdienst, Unterricht, Bräuche und Riten zu bekennen. 

 

(2)  Das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen wird nach den einzel-

staatlichen Gesetzen anerkannt, welche die Ausübung dieses Rechts regeln. 

 

Erläuterung 

 

Das in Absatz 1 garantierte Recht entspricht dem Recht, das durch Artikel 9 EMRK garantiert ist, 

und hat nach Artikel 52 Absatz 3 der Charta die gleiche Bedeutung und die gleiche Tragweite wie 

dieses. Bei Einschränkungen muss daher Artikel 9 Absatz 2 EMRKgewahrt werden, der wie folgt 

lautet: "Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, darf nur Einschränkungen 

unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig 

sind für die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der öffentlichen Ordnung, Gesundheit oder Moral 

oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer." 
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Das in Absatz 2 garantierte Recht entspricht den einzelstaatlichen verfassungsrechtlichen Tradi-

tionen und der Entwicklung der einzelstaatlichen Gesetzgebungen in diesem Punkt. 

 

 

Artikel 11 

 

Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit 

 

(1)  Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die 

Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und 

ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. 

 

(2)  Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet. 

 

Erläuterung 

 

1. Artikel 11 entspricht Artikel 10 EMRK, der wie folgt lautet: 

 

"(1)  Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die 

Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe 

und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel 

hindert die Staaten nicht, für Hörfunk-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung 

vorzuschreiben. 

 

(2)  Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden; 

sie kann daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen 

unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft 

notwendig sind für die nationale Sicherheit, die territoriale Unversehrtheit oder die öffent-

liche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum 

Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer, 

zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der Auto-

rität und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung." 
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Nach Artikel 52 Absatz 3 hat dieses Recht die gleiche Bedeutung und Tragweite wie das durch 

die EMRK garantierte Recht. Die möglichen Einschränkungen dieses Rechts dürfen also nicht 

über die in Artikel 10 Absatz 2 vorgesehenen Einschränkungen hinausgehen, allerdings unbe-

schadet der Beschränkungen, die die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, Genehmigungs-

regelungen nach Artikel 10 Absatz 1 dritter Satz der EMRK einzuführen, durch das Wett-

bewerbsrecht der Union erfahren kann. 

 

2. Absatz 2 dieses Artikels erläutert die Auswirkungen von Absatz 1 hinsichtlich der Freiheit der 

Medien. Er stützt sich insbesondere auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs bezüglich des 

Fernsehens, insbesondere in der Rechtssache C-288/89 (Urteil vom 25. Juli 1991, Stichting 

Collectieve Antennevoorziening Gouda u.a.; Slg. 1991, S. I-4007), und auf das Protokoll über 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten, das dem EG-Vertrag und nun der 

Verfassung beigefügt ist, sowie auf die Richtlinie 89/552/EWG des Rates (siehe insbesondere 

Erwägungsgrund 17). 

 

 

Artikel 12 

 

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 

 

(1)  Jeder Mensch hat das Recht, sich insbesondere im politischen, gewerkschaftlichen und 

zivilgesellschaftlichen Bereich auf allen Ebenen frei und friedlich mit anderen zu versammeln und 

frei mit anderen zusammenzuschließen, was das Recht jedes Menschen umfasst, zum Schutz seiner 

Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten. 

 

(2)  Politische Parteien auf der Ebene der Union tragen dazu bei, den politischen Willen der 

Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zum Ausdruck zu bringen. 

 

Erläuterung 

 

1. Absatz 1 dieses Artikels entspricht Artikel 11 EMRK, der wie folgt lautet: 

"(1)  Jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich mit anderen zu versammeln und 

sich frei mit anderen zusammenzuschließen; dazu gehört auch das Recht, zum Schutz seiner 

Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten. 
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(2)  Die Ausübung dieser Rechte darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die 

gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die natio-

nale oder öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von 

Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Frei-

heiten anderer. Dieser Artikel steht rechtmäßigen Einschränkungen der Ausübung dieser 

Rechte für Angehörige der Streitkräfte, der Polizei oder der Staatsverwaltung nicht ent-

gegen." 

 

Die Bestimmungen des Absatzes 1 haben die gleiche Bedeutung wie die Bestimmungen der 

EMRK; sie haben jedoch eine größere Tragweite, weil sie auf alle Ebenen, auch auf die euro-

päische Ebene, Anwendung finden können. Gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Charta dürfen die 

Einschränkungen dieses Rechts nicht über die Einschränkungen hinausgehen, die als mög-

liche rechtmäßige Einschränkungen im Sinne von Artikel 11 Absatz 2 EMRK gelten. 

 

2. Dieses Recht stützt sich auch auf Artikel 11 der Gemeinschaftscharta der sozialen Grund-

rechte der Arbeitnehmer. 

 

3. Absatz 2 dieses Artikels entspricht Artikel [45 Absatz 4] der Verfassung. 

 

 

Artikel 13 

 

Freiheit von Kunst und Wissenschaft 

 

Kunst und Forschung sind frei. Die akademische Freiheit wird geachtet. 

 

Erläuterung 

 

Dieses Recht leitet sich in erster Linie aus der Gedankenfreiheit und der Freiheit der Meinungs-

äußerung ab. Seine Ausübung erfolgt unter Wahrung von Artikel 1, und es kann den durch 

Artikel 10 EMRK gestatteten Einschränkungen unterworfen werden. 
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Artikel 14 

 

Recht auf Bildung 

 

(1)  Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruflichen Ausbildung 

und Weiterbildung. 

 

(2)  Dieses Recht umfasst die Möglichkeit, unentgeltlich am Pflichtschulunterricht teilzu-

nehmen. 

 

(3)  Die Freiheit zur Gründung von Lehranstalten unter Achtung der demokratischen Grund-

sätze sowie das Recht der Eltern, die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren 

eigenen religiösen, weltanschaulichen und erzieherischen Überzeugungen sicherzustellen, werden 

nach den einzelstaatlichen Gesetzen geachtet, welche ihre Ausübung regeln. 

 

Erläuterung 

 

1. Dieser Artikel lehnt sich sowohl an die gemeinsamen verfassungsrechtlichen Traditionen der 

Mitgliedstaaten als auch an Artikel 2 des Zusatzprotokolls zur EMRK an, der folgenden 

Wortlaut hat: 

"Niemandem darf das Recht auf Bildung verwehrt werden. Der Staat hat bei Ausübung der 

von ihm auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichts übernommenen Aufgaben das 

Recht der Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren eigenen 

religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen." 

 

Es wurde für zweckmäßig erachtet, diesen Artikel auf den Zugang zur beruflichen Aus- und 

Weiterbildung auszudehnen (siehe Nummer 15 der Gemeinschaftscharta der sozialen Grund-

rechte der Arbeitnehmer sowie Artikel 10 der Europäischen Sozialcharta) und den Grundsatz 

der Unentgeltlichkeit des Pflichtschulunterrichts einzufügen. In seiner hier vorliegenden 

Fassung besagt dieser Grundsatz lediglich, dass in Bezug auf den Pflichtschulunterricht jedes 

Kind die Möglichkeit haben muss, eine schulische Einrichtung zu besuchen, die unentgelt-

lichen Unterricht erteilt. Er besagt nicht, dass alle - und insbesondere auch die privaten - 

schulischen Einrichtungen, die den betreffenden Unterricht oder berufliche Ausbildung und 

Weiterbildung anbieten, dies unentgeltlich tun müssen. Ebenso wenig verbietet er, dass 

bestimmte besondere Unterrichtsformen entgeltlich sein können, sofern der Staat Maßnahmen 

zur Gewährung eines finanziellen Ausgleichs trifft. Da die Charta für die Union gilt, bedeutet  
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das, dass die Union im Rahmen ihrer bildungspolitischen Maßnahmen die Unentgeltlichkeit 

des Pflichtunterrichts achten muss, doch es erwachsen ihr daraus selbstverständlich keine 

neuen Zuständigkeiten. Was das Recht der Eltern anbelangt, so ist dieses in Verbindung mit 

Artikel 24 auszulegen. 

 

2. Die Freiheit zur Gründung von öffentlichen oder privaten Lehranstalten wird als einer der 

Aspekte der unternehmerischen Freiheit garantiert, ihre Ausübung ist jedoch durch die 

Achtung der demokratischen Grundsätze eingeschränkt und erfolgt entsprechend den in den 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegten Modalitäten. 

 

 

Artikel 15 

 

Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten 

 

(1)  Jeder Mensch hat das Recht, zu arbeiten und einen frei gewählten oder angenommenen 

Beruf auszuüben. 

 

(2)  Alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die Freiheit, in jedem Mitgliedstaat 

Arbeit zu suchen, zu arbeiten, sich niederzulassen oder Dienstleistungen zu erbringen. 

 

(3)  Die Staatsangehörigen dritter Länder, die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten arbeiten 

dürfen, haben Anspruch auf Arbeitsbedingungen, die denen der Unionsbürgerinnen und Unions-

bürger entsprechen. 

 

Erläuterung 

 

Die in Artikel 15 Absatz 1 festgeschriebene Berufsfreiheit ist in der Rechtsprechung des Gerichts-

hofs anerkannt (siehe u.a. die Urteile vom 14. Mai 1974, Rechtssache 4/73, Nold, Slg. 1974, S. 491, 

Randnrn. 12 -14; vom 13. Dezember 1979, Rechtssache 44/79, Hauer, Slg. 1979 S. 3727; vom 

8. Oktober 1986, Rechtssache 234/85, Keller, Slg. 1986, S. 2897, Randnr. 8). 
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Dieser Absatz lehnt sich ferner an Artikel 1 Absatz 2 der am 18. Oktober 1961 unterzeichneten und 

von allen Mitgliedstaaten ratifizierten Europäischen Sozialcharta und an Nummer 4 der Gemein-

schaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer vom 9. Dezember 1989 an. Der Ausdruck 

"Arbeitsbedingungen" ist im Sinne des Artikels [III-107] der Verfassung zu verstehen. 

 

In Absatz 2 wurden die drei Freiheiten aufgenommen, die durch die Artikel [4] und [III-18, III-22 

und III-29] der Verfassung garantiert sind, d.h. die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, die Nieder-

lassungsfreiheit und der freie Dienstleistungsverkehr. 

 

Absatz 3 stützte sich auf Artikel 137 Absatz 3 vierter Gedankenstrich EGV, der nun durch 

Artikel [III-104 Absatz 1 Buchstabe g] der Verfassung ersetzt wurde, sowie auf Artikel 19 Absatz 4 

der am 18. Oktober 1961 unterzeichneten und von allen Mitgliedstaaten ratifizierten Europäischen 

Sozialcharta. Also findet Artikel 52 Absatz 2 der Charta Anwendung. Die Frage der Anheuerung 

von Seeleuten, die Staatsangehörige von Drittstaaten sind, in der Besatzung von Schiffen, die unter 

der Flagge eines Mitgliedstaats der Union fahren, wird durch das Unionsrecht und die einzelstaat-

lichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten geregelt. 

 

 

Artikel 16 

 

Unternehmerische Freiheit 

 

Die unternehmerische Freiheit wird nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvor-

schriften und Gepflogenheiten anerkannt. 

 

Erläuterung 

 

Dieser Artikel stützt sich auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs, der die Freiheit, eine Wirt-

schafts- oder Geschäftstätigkeit auszuüben, (siehe die Urteile vom 14. Mai 1974, Rechtssache 4/73, 

Nold, Slg. 1974, S. 491, Randnr. 14; und vom 27. September 1979, Rechtssache 230-78, SPA 

Eridania und andere, Slg. 1979, 2749, Randnrn. 20 und 31) und die Vertragsfreiheit (siehe u.a. die 

Urteile "Sukkerfabriken Nykoebing", Rechtssache 151/78, Slg. 1979, 1, Randnr. 19; und vom 

5. Oktober 1999, C-240/97, Spanien gegen Kommission, Slg. 1999, S. I-6571 Randnr. 99)  
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anerkannt hat, sowie auf Artikel [3 Absatz 2] der Verfassung, in dem der freie Wettbewerb aner-

kannt wird. Dieses Recht wird natürlich unter Einhaltung des Unionsrechts und der einzelstaatli-

chen Rechtsvorschriften ausgeübt. Es kann nach Artikel 52 Absatz 1 der Charta beschränkt werden. 

 

 

Artikel 17 

 

Eigentumsrecht 

 

(1)  Jeder Mensch hat das Recht, sein rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu 

nutzen, darüber zu verfügen und es zu vererben. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, 

es sei denn aus Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den Bedingungen, die in 

einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine rechtzeitige angemessene Entschädigung für den 

Verlust des Eigentums. Die Nutzung des Eigentums kann gesetzlich geregelt werden, soweit dies 

für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist. 

 

(2)  Geistiges Eigentum wird geschützt. 

 

Erläuterung 

 

Dieser Artikel entspricht Artikel 1 des Zusatzprotokolls zur EMRK: 

"Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht auf Achtung ihres Eigentums. Niemandem 

darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn, dass das öffentliche Interesse es verlangt, und nur 

unter den durch Gesetz und durch die allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts vorgesehenen 

Bedingungen. 

 

Absatz 1 beeinträchtigt jedoch nicht das Recht des Staates, diejenigen Gesetze anzuwenden, die er 

für die Regelung der Benutzung des Eigentums im Einklang mit dem allgemeinen Interesse oder zur 

Sicherung der Zahlung der Steuern oder sonstigen Abgaben oder von Geldstrafen für erforderlich 

hält." 
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Es handelt sich um ein gemeinsames Grundrecht aller einzelstaatlichen Verfassungen. Es wurde 

mehrfach durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs - zum ersten Mal in dem Urteil Hauer 

(13. Dezember 1979, Slg. 1979, S. 3727) - bekräftigt. Die Formulierung wurde zeitgemäßer 

gestaltet, doch hat dieses Recht gemäß Artikel 52 Absatz 3 die gleiche Bedeutung und die gleiche 

Tragweite wie das in der EMRK garantierte Recht, wobei nicht über die in der EMRK vorgesehe-

nen Einschränkungen hinausgegangen werden darf. 

 

Der Schutz des geistigen Eigentums ist zwar ein Aspekt des Eigentumsrechts, er wird jedoch auf-

grund seiner zunehmenden Bedeutung und aufgrund des abgeleiteten Gemeinschaftsrechts in 

Absatz 2 ausdrücklich aufgeführt. Das geistige Eigentum umfasst neben dem literarischen und dem 

künstlerischen Eigentum unter anderem das Patent- und Markenrecht sowie die verwandten Schutz-

rechte. Die in Absatz 1 vorgesehenen Garantien gelten sinngemäß für das geistige Eigentum. 

 

 

Artikel 18 

 

Asylrecht 

 

Das Recht auf Asyl wird nach Maßgabe des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 und des Proto-

kolls vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie gemäß der Verfassung 

gewährleistet. 

 

Erläuterung 

 

Der Wortlaut des Absatzes 1 stützte sich auf Artikel 63 EGV, der nun durch Artikel [III-167] der 

Verfassung ersetzt wurde und der die Union zur Einhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention ver-

pflichtet. Es sei auf die [dem Amsterdamer Vertrag] der Verfassung beigefügten Protokolle über die 

Position des Vereinigten Königreichs und Irlands sowie Dänemarks verwiesen, um zu bestimmen, 

inwieweit diese Mitgliedstaaten das diesbezügliche Unionsrecht anwenden und inwieweit dieser 

Artikel auf sie Anwendung findet. Dieser Artikel berücksichtigt das der Verfassung beigefügte 

Protokoll über die Gewährung von Asyl. 
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Artikel 19 

 

Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung 

 

(1)  Kollektivausweisungen sind nicht zulässig. 

 

(2)  Niemand darf in einen Staat abgeschoben oder ausgewiesen oder an einen Staat ausge-

liefert werden, in dem für sie oder ihn das ernsthafte Risiko der Todesstrafe, der Folter oder einer 

anderen unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung besteht. 

 

Erläuterung 

 

Absatz 1 dieses Artikels hat hinsichtlich der Kollektivausweisungen die gleiche Bedeutung und 

Tragweite wie Artikel 4 des Zusatzprotokolls Nr. 4 zur EMRK. Hiermit soll gewährleistet werden, 

dass jeder Beschluss gesondert geprüft wird und dass nicht beschlossen werden kann, alle 

Menschen, die die Staatsangehörigkeit eines bestimmten Staates besitzen, mit einer einzigen Maß-

nahme auszuweisen (siehe auch Artikel 13 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politi-

sche Rechte). 

 

Mit Absatz 2 wird die einschlägige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-

rechte zu Artikel 3 EMRK (siehe Ahmed gegen Österreich, Urteil vom 17. Dezember 1996, 

Slg. EGMR 1996, S. VI-2206 und Soering, Urteil vom 7. Juli 1989) übernommen. 
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TITEL III. GLEICHHEIT 

 

Artikel 20 

 

Gleichheit vor dem Gesetz 

 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

 

Erläuterung 

 

Dieser Artikel entspricht dem allgemeinen Rechtsprinzip, das in allen europäischen Verfassungen 

verankert ist und das der Gerichtshof als ein Grundprinzip des Gemeinschaftsrechts angesehen hat 

(Urteil vom 13. November 1984, Racke, Rechtssache 283/83, Slg. 1984, S. 3791, Urteil vom 

17. April 1997, Rechtssache C-15/95, EARL, Slg. 1997, S. I-1961 und Urteil vom 13. April 2000, 

Rechtssache C-292/97, Karlsson, Slg. 2000 S. 2737). 

 

 

Artikel 21 

 

Nichtdiskriminierung 

 

(1)  Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 

ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 

Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen 

Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrich-

tung sind verboten. 

 

(2)  Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verfassung ist in ihrem Anwendungs-

bereich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten. 
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Erläuterung 

 

Absatz 1 lehnt sich an Artikel 13 EGV, der nun durch [Artikel III-8] der Verfassung ersetzt wurde, 

und Artikel 14 EMRK sowie an Artikel 11 des Übereinkommens über Menschenrechte und Bio-

medizin in Bezug auf das genetische Erbe an. Soweit er mit Artikel 14 EMRK zusammenfällt, findet 

er gemäß diesem Artikel Anwendung. 

 

Absatz 1 und Artikel [III-8] der Verfassung, der einen anderen Anwendungsbereich hat und einen 

anderen Zweck verfolgt, stehen nicht in Widerspruch zueinander und sind nicht unvereinbar mit-

einander: In Artikel [III-8] wird der Union die Zuständigkeit übertragen, Gesetzgebungsakte - 

unter anderem auch betreffend die Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten - zur Bekämpfung bestimmter Formen der Diskriminierung, die in diesem Artikel 

erschöpfend aufgezählt sind, zu erlassen. Diese Rechtsvorschriften können Maßnahmen der 

Behörden der Mitgliedstaaten (sowie die Beziehungen zwischen Privatpersonen) in jedem Bereich 

innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten der Union umfassen. In Absatz 1 hingegen wird weder 

eine Zuständigkeit zum Erlass von Antidiskriminierungsgesetzen in diesen Bereichen des Handelns 

von Mitgliedstaaten oder Privatpersonen geschaffen noch ein umfassendes Diskriminierungsverbot 

in diesen Bereichen festgelegt. Vielmehr behandelt Absatz 1 die Diskriminierung seitens der 

Organe und Einrichtungen der Union im Rahmen der Ausübung der ihr nach anderen Artikeln der 

Teile I und III der Verfassung zugewiesenen Zuständigkeiten und seitens der Mitgliedstaaten nur im 

Rahmen der Umsetzung des Unionsrechts. Mit Absatz 1 wird daher weder der Umfang der nach 

Artikel [III-8] zugewiesenen Zuständigkeiten noch die Auslegung dieses Artikels geändert. 

 

Absatz 2 entspricht Artikel [4 Absatz 2] der Verfassung und findet entsprechend Anwendung. 

 

 

Artikel 22 

 

Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen 

 

Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. 
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Erläuterung 

 

Dieser Artikel stützte sich auf Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union und auf 

Artikel 151 Absätze 1 und 4 EGV in Bezug auf die Kultur, der nun durch Artikel [III-181 Absätze 1 

und 4] der Verfassung ersetzt wurde. Die Achtung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt ist 

nunmehr auch in Artikel [3 Absatz 3] der Verfassung verankert. Der Artikel lehnt sich ebenfalls an 

die Erklärung Nr. 11 zur Schlussakte des Vertrags von Amsterdam betreffend den Status der 

Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften an, deren Inhalt nun in Artikel [51] der Verfassung 

aufgenommen wurde. 

 

 

Artikel 23 

 

Gleichheit von Männern und Frauen 

 

Die Gleichheit von Männern und Frauen ist in allen Bereichen, einschließlich der Beschäftigung, 

der Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen. 

 

Der Grundsatz der Gleichheit steht der Beibehaltung oder der Einführung spezifischer Vergünsti-

gungen für das unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen. 

 

Erläuterung 

 

Absatz 1 dieses Artikels stützte sich auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 2 EGV, die nun durch die 

Artikel [3] und [III-2] der Verfassung ersetzt wurden und die die Union auf das Ziel der Förderung 

der Gleichstellung von Männern und Frauen verpflichten, sowie auf Artikel 141 Absatz 1 EGV, der 

nun durch Artikel [III-108 Absatz 1] der Verfassung ersetzt wurde. Er lehnt sich an Artikel 20 der 

revidierten Europäischen Sozialcharta vom 3. Mai 1996 und an Nummer 16 der Gemeinschafts-

charta der Arbeitnehmerrechte an. 

Er stützt sich auch auf Artikel 141 Absatz 3 EGV, der nun durch Artikel [III-108 Absatz 3] der 

Verfassung ersetzt wurde, und auf Artikel 2 Absatz 4 der Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur 

Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des 

Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die 

Arbeitsbedingungen. 
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Absatz 2 übernimmt in einer kürzeren Formulierung Artikel [III-108 Absatz 4] der Verfassung, 

wonach der Grundsatz der Gleichbehandlung der Beibehaltung oder der Einführung spezifischer 

Vergünstigungen zur Erleichterung der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts oder 

zur Verhinderung oder zum Ausgleich von Benachteiligungen in der beruflichen Laufbahn nicht 

entgegensteht. Gemäß Artikel 52 Absatz 2 ändert dieser Absatz nicht Artikel [III-108 Absatz 4]. 

 

 

Artikel 24 

 

Rechte des Kindes 

 

(1)  Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen not-

wendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die 

sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt. 

 

(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen muss das 

Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. 

 

(3)  Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte 

Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen. 

 

Erläuterung 

 

Dieser Artikel stützt sich auf das am 20. November 1989 unterzeichnete und von allen Mitglied-

staaten ratifizierte Übereinkommen von New York über die Rechte des Kindes, insbesondere auf die 

Artikel 3, 9, 12 und 13 dieses Übereinkommens. 

 

Mit Absatz 3 wird der Umstand berücksichtigt, dass als Teil der Errichtung des Raums der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts die Gesetzgebung der Union in Bereichen des Zivilrechts mit grenz-

überschreitenden Bezügen - für die in Artikel [III-170] der Verfassung die entsprechende Zustän-

digkeit vorgesehen ist - insbesondere auch das Umgangsrecht umfassen können, mit dem sicher-

gestellt wird, dass Kinder regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden 

Elternteilen unterhalten können. 
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Artikel 25 

 

Rechte älterer Menschen 

 

Die Union anerkennt und achtet das Recht älterer Menschen auf ein würdiges und unabhängiges 

Leben und auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben. 

 

Erläuterung 

 

Dieser Artikel lehnt sich an Artikel 23 der revidierten Europäischen Sozialcharta und an die 

Artikel 24 und 25 der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer an. Die 

Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben umfasst natürlich auch die Teilnahme am politischen 

Leben. 

 

 

Artikel 26 

 

Integration von Menschen mit Behinderung 

 

Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen zur 

Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer Teil-

nahme am Leben der Gemeinschaft. 

 

Erläuterung 

 

Der in diesem Artikel aufgeführte Grundsatz stützt sich auf Artikel 15 der Europäischen Sozial-

charta und lehnt sich ferner an Nummer 26 der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der 

Arbeitnehmer an. 
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TITEL IV. SOLIDARITÄT 

 

Artikel 27 

 

Recht auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Unternehmen 

 

Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder ihre Vertreter muss auf den geeigneten Ebenen 

eine rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung in den Fällen und unter den Voraussetzungen 

gewährleistet sein, die nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 

Gepflogenheiten vorgesehen sind. 

 

Erläuterung 

 

Dieser Artikel ist in der revidierten Europäischen Sozialcharta (Artikel 21) und in der Gemein-

schaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer (Nummern 17 und 18) enthalten. Er gilt 

unter den im Unionsrecht und in den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten vorgesehenen Bedin-

gungen. Die Bezugnahme auf die geeigneten Ebenen verweist auf die nach dem Unionsrecht oder 

den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehenen Ebenen, was die euro-

päische Ebene einschließen kann, wenn die Rechtsvorschriften der Union dies vorsehen. Die Union 

verfügt diesbezüglich über einen beachtlichen Besitzstand: Artikel [III-105 und III-106] der Ver-

fassung, die Richtlinien 2002/14/EG (allgemeiner Rahmen für die Unterrichtung und Anhörung der 

Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft), 98/59/EG (Massenentlassungen), 2001/23/EG 

(Übergang von Unternehmen) und 94/45/EG (Europäischer Betriebsrat). 

 

 

Artikel 28 

 

Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen 

 

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder ihre 

jeweiligen Organisationen haben nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvor-

schriften und Gepflogenheiten das Recht, Tarifverträge auf den geeigneten Ebenen auszuhandeln 

und zu schließen sowie bei Interessenkonflikten kollektive Maßnahmen zur Verteidigung ihrer 

Interessen, einschließlich Streiks, zu ergreifen. 
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Erläuterung 

 

Dieser Artikel stützt sich auf Artikel 6 der Europäischen Sozialcharta sowie auf die Gemeinschafts-

charta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer (Nummern 12 bis 14). Das Recht auf kollektive 

Maßnahmen wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als einer der Bestandteile 

des gewerkschaftlichen Vereinigungsrechts anerkannt, das durch Artikel 11 EMRK festgeschrieben 

ist. Was die geeigneten Ebenen betrifft, auf denen die Tarifverhandlungen stattfinden können, so 

wird auf die Erläuterung zum vorhergehenden Artikel verwiesen. Die Modalitäten und Grenzen für 

die Durchführung von Kollektivmaßnahmen, darunter auch Streiks, werden durch die einzelstaat-

lichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten geregelt; dies gilt auch für die Frage, ob diese 

Maßnahmen in mehreren Mitgliedstaaten parallel durchgeführt werden können. 

 

 

Artikel 29 

 

Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungsdienst 

 

Jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zu einem unentgeltlichen Arbeitsvermittlungsdienst. 

 

Erläuterung 

 

Dieser Artikel stützt sich auf Artikel 1 Absatz 3 der Europäischen Sozialcharta sowie auf 

Nummer 13 der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer. 

 

 

Artikel 30 

 

Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung 

 

Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Anspruch auf Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung. 
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Erläuterung 

 

Dieser Artikel lehnt sich an Artikel 24 der revidierten Sozialcharta an. Siehe auch die Richt-

linien 2001/23/EG über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von 

Unternehmen und 80/987/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des 

Arbeitgebers, geändert durch die Richtlinie 2002/74/EG. 

 

 

Artikel 31 

 

Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen 

 

(1)  Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde, sichere und 

würdige Arbeitsbedingungen. 

 

(2)  Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine Begrenzung der 

Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub. 

 

Erläuterung 

 

1. Artikel 31 Absatz 1 stützt sich auf die Richtlinie 89/391/EWG über die Durchführung von 

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer 

am Arbeitsplatz. Er lehnt sich ferner an Artikel 3 der Sozialcharta und Nummer 19 der 

Gemeinschaftscharta der Arbeitnehmerrechte sowie hinsichtlich des Rechts auf Würde am 

Arbeitsplatz an Artikel 26 der revidierten Sozialcharta an. Der Begriff "Arbeitsbedingungen" 

ist im Sinne des Artikels [III-107] der Verfassung zu verstehen. 

 

2. Absatz 2 stützt sich auf die Richtlinie 93/104/EG über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitge-

staltung sowie auf Artikel 2 der Europäischen Sozialcharta und auf Nummer 8 der Gemein-

schaftscharta der Arbeitnehmerrechte. 
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Artikel 32 

 

Verbot der Kinderarbeit und Schutz der Jugendlichen am Arbeitsplatz 

 

Kinderarbeit ist verboten. Unbeschadet günstigerer Vorschriften für Jugendliche und abgesehen von 

begrenzten Ausnahmen darf das Mindestalter für den Eintritt in das Arbeitsleben das Alter, in dem 

die Schulpflicht endet, nicht unterschreiten. 

 

Zur Arbeit zugelassene Jugendliche müssen ihrem Alter angepasste Arbeitsbedingungen erhalten 

und vor wirtschaftlicher Ausbeutung und vor jeder Arbeit geschützt werden, die ihre Sicherheit, 

ihre Gesundheit, ihre körperliche, geistige, sittliche oder soziale Entwicklung beeinträchtigen oder 

ihre Erziehung gefährden könnte. 

 

Erläuterung 

 

Dieser Artikel stützt sich auf die Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz sowie auf 

Artikel 7 der Europäischen Sozialcharta und auf die Nummern 20 bis 23 der Gemeinschaftscharta 

der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer. 

 

 

Artikel 33 

 

Familien- und Berufsleben 

 

(1)  Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz der Familie wird gewährleistet. 

 

(2)  Um Familien- und Berufsleben miteinander in Einklang bringen zu können, hat jeder 

Mensch das Recht auf Schutz vor Entlassung aus einem mit der Mutterschaft zusammenhängenden 

Grund sowie den Anspruch auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub und auf einen Elternurlaub 

nach der Geburt oder Adoption eines Kindes. 

 

Erläuterung 

 

Artikel 33 Absatz 1 stützt sich auf Artikel 16 der Europäischen Sozialcharta. Absatz 2 lehnt sich an 

die Richtlinie 92/85/EWG des Rates über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und  
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stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz und an die Richtlinie 96/34/EG zu der von UNICE, 

CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Elternurlaub an. Er stützt sich ferner auf 

Artikel 8 (Mutterschutz) der Europäischen Sozialcharta und auf Artikel 27 (Recht der Arbeitnehmer 

mit Familienpflichten auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung) der revidierten Sozialcharta. 

Der Begriff "Mutterschaft" deckt den Zeitraum von der Zeugung bis zum Stillen des Kindes ab. 

 

 

Artikel 34 

 

Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung 

 

(1)  Die Union anerkennt und achtet das Recht auf Zugang zu den Leistungen der sozialen 

Sicherheit und zu den sozialen Diensten, die in Fällen wie Mutterschaft, Krankheit, Arbeitsunfall, 

Pflegebedürftigkeit oder im Alter sowie bei Verlust des Arbeitsplatzes Schutz gewährleisten, nach 

Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. 

 

(2)  Jeder Mensch, der in der Union seinen rechtmäßigen Wohnsitz hat und seinen Aufent-

halt rechtmäßig wechselt, hat Anspruch auf die Leistungen der sozialen Sicherheit und die sozialen 

Vergünstigungen nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 

Gepflogenheiten. 

 

(3)  Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekämpfen, anerkennt und achtet die 

Union das Recht auf eine soziale Unterstützung und eine Unterstützung für die Wohnung, die allen, 

die nicht über ausreichende Mittel verfügen, ein menschenwürdiges Dasein sicherstellen sollen, 

nach Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. 

 

Erläuterung 

 

Der in Artikel 34 Absatz 1 aufgeführte Grundsatz stützt sich auf die Artikel 137 und 140 EGV; nun-

mehr ersetzt durch die Artikel [III-104 und III-107], sowie auf Artikel 12 der Europäischen Sozial-

charta und auf Nummer 10 der Gemeinschaftscharta der Arbeitnehmerrechte. Er ist von der Union 

zu wahren, wenn sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten nach Artikel [III-104 und III-107] der Ver-

fassung tätig wird. Durch den Hinweis auf die sozialen Dienste sollen die Fälle erfasst werden, in 

denen derartige Dienste eingerichtet wurden, um bestimmte Leistungen sicherzustellen; dies 

impliziert aber keineswegs, dass solche Dienste eingerichtet werden müssen, wo sie nicht bestehen. 

Der Begriff "Mutterschaft" ist im Sinne des vorangehenden Artikels zu verstehen. 

Absatz 2 stützt sich auf Artikel 12 Absatz 4 und Artikel 13 Absatz 4 der Europäischen Sozialcharta  
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sowie auf Nummer 2 der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer und 

spiegelt die Regeln wider, die sich aus den Verordnungen (EWG) Nrn. 1408/71 und 1612/68 

ergeben. 

 

Absatz 3 lehnt sich an Artikel 13 der Europäischen Sozialcharta und die Artikel 30 und 31 der revi-

dierten Sozialcharta sowie an Nummer 10 der Gemeinschaftscharta an. Er ist von der Union im 

Rahmen der Politiken zu wahren, die auf Artikel [III-104] der Verfassung beruhen. 

 

 

Artikel 35 

 

Gesundheitsschutz 

 

Jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche Versorgung 

nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. Bei der Festlegung 

und Durchführung der Politik und Maßnahmen der Union in allen Bereichen wird ein hohes 

Gesundheitsschutzniveau sichergestellt. 

 

Erläuterung 

 

Die in diesem Artikel enthaltenen Grundsätze stützen sich auf Artikel 152 des EG-Vertrags, der nun 

durch Artikel [III-179] der Verfassung ersetzt wird, sowie auf die Artikel 11 und 13 der Europäi-

schen Sozialcharta. Der zweite Satz entspricht Artikel [III-179 Absatz 1]. 

 

 

Artikel 36 

 

Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 

 

Die Union anerkennt und achtet den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen 

Interesse, wie er durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten im Einklang 

mit der Verfassung geregelt ist, um den sozialen und territorialen Zusammenhalt der Union zu 

fördern. 
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Erläuterung 

 

Dieser Artikel steht vollauf im Einklang mit Artikel [III–6] der Verfassung und begründet kein 

neues Recht. Er stellt lediglich den Grundsatz auf, dass die Union den Zugang zu den Dienst-

leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gemäß den einzelstaatlichen Bestimmungen 

achtet, so weit diese mit dem Unionsrecht vereinbar sind. 

 

 

Artikel 37 

 

Umweltschutz 

 

Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität müssen in die Politik der 

Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden. 

 

Erläuterung 

 

Die in diesem Artikel enthaltenen Grundsätze stützten sich auf die Artikel 2, 6 und 174 EGV, die 

nun durch [Artikel 3 Absatz 3 und die Artikel III-4 und III-129] der Verfassung ersetzt wurden. 

Er lehnt sich auch an die Verfassungsbestimmungen einiger Mitgliedstaaten an. 

 

 

Artikel 38 

 

Verbraucherschutz 

 

Die Politik der Union stellt ein hohes Verbraucherschutzniveau sicher. 

 

Erläuterung 

 

Der in diesem Artikel enthaltenen Grundsatz stützte sich auf Artikel 153 EGV, nunmehr ersetzt 

durch Artikel [III-132] der Verfassung. 
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TITEL V. BÜRGERRECHTE 

 

Artikel 39 

 

Aktives und passives Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 

 

(1)  Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem sie 

ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parla-

ment, wobei für sie dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des betreffenden Mit-

gliedstaats. 

 

(2)  Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden in allgemeiner, unmittelbarer, 

freier und geheimer Wahl gewählt. 

 

Erläuterung 

 

Artikel 39 findet nach Artikel 52 Absatz 2 der Charta im Rahmen der in den Teilen I und III der 

Verfassung festgelegten Bedingungen Anwendung. Absatz 1 dieses Artikels entspricht dem Recht, 

das durch Artikel [8 Absatz 2] der Verfassung (siehe auch die Rechtsgrundlage in Artikel [III-10] 

für die Festlegung der genauen Modalitäten für die Ausübung dieses Rechts) garantiert ist, und 

Absatz 2 dieses Artikels entspricht Artikel [19 Absatz 2] der Verfassung. Artikel 39 Absatz 2 gibt die 

Grundprinzipien für die Durchführung von Wahlen in einem demokratischen Staat wieder. 

 

 

Artikel 40 

 

Aktives und passives Wahlrecht bei den Kommunalwahlen 

 

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz 

haben, das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen, wobei für sie dieselben Bedingun-

gen gelten wie für die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats. 
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Erläuterung 

 

Dieser Artikel entspricht dem Recht, das durch Artikel [8 Absatz 2] der Verfassung (siehe auch die 

Rechtsgrundlage in Artikel [III-10] für die Festlegung der genauen Modalitäten für die Ausübung 

dieses Rechts) garantiert ist. Nach Artikel 52 Absatz 2 findet er im Rahmen der in diesen Artikeln in 

den Teilen I und III der Verfassung festgelegten Bedingungen Anwendung. 

 

 

Artikel 41 

 

Recht auf eine gute Verwaltung 

 

(1)  Jeder Mensch hat ein Recht darauf, dass seine Angelegenheiten von den Organen, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unparteiisch, gerecht und innerhalb einer ange-

messenen Frist behandelt werden. 

 

(2)  Dieses Recht umfasst insbesondere 

 

− das Recht eines jeden Menschen, gehört zu werden, bevor ihm gegenüber eine für ihn 

nachteilige individuelle Maßnahme getroffen wird, 

 

− das Recht eines jeden Menschen auf Zugang zu den ihn betreffenden Akten unter Wahrung 

des legitimen Interesses der Vertraulichkeit sowie des Berufs- und Geschäftsgeheimnisses, 

 

− die Verpflichtung der Verwaltung, ihre Entscheidungen zu begründen. 

 

(3)  Jeder Mensch hat Anspruch darauf, dass die Union den durch ihre Organe oder 

Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechts-

grundsätzen ersetzt, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

 

(4)  Jeder Mensch kann sich in einer der Sprachen der Verfassung an die Organe der Union 

wenden und muss eine Antwort in derselben Sprache erhalten. 
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Erläuterung 

 

Artikel 41 ist auf das Bestehen der Union als eine Rechtsgemeinschaft gestützt, deren charakte-

ristische Merkmale sich durch die Rechtsprechung entwickelt haben, die unter anderem eine gute 

Verwaltung als allgemeinen Rechtsgrundsatz festgeschrieben hat (siehe u.a. das Urteil des 

Gerichtshofs vom 31. März 1992 (Rechtssache C-255/90 P, Burban, Slg. 1992, S. I-2253) sowie die 

Urteile des Gerichts erster Instanz vom 18. September 1995 (Rechtssache T-167/94, Nölle, 

Slg. 1995, S. II-2589) und vom 9. Juli 1999 (Rechtssache T-231/97, New Europe Consulting und 

andere, Slg. 1999, S. II-2403). Dieses Recht in der in den ersten beiden Absätzen dargestellten 

Form ergibt sich aus der Rechtsprechung (Urteile des Gerichtshofs vom 15. Oktober 1987 (Rechts-

sache 222/86, Heylens, Slg. 1987, S. 4097, Randnr. 15), vom 18. Oktober 1989 (Rechts-

sache 374/87, Orkem, Slg. 1989, S. 3283) und vom 21. November 1991 (Rechtssache C-269/90, TU 

München, Slg. 1991, S. I-5469) sowie die Urteile des Gerichts erster Instanz vom 6. Dezember 1994 

(T-450/93, Lisrestal, Slg. 1994, II-1177) und vom 18. September 1995 (Rechtssache T-167/94, 

Nölle, Slg. 1995, S. II-258)) und – bezüglich der Pflicht zur Begründung – aus Artikel 253 EGV, der 

nun durch Artikel [37 Absatz 2] der Verfassung ersetzt wird (siehe ferner die Rechtsgrundlage in 

Artikel [III-304] der Verfassung für die Annahme gesetzlicher Bestimmungen im Interesse einer 

offenen, effizienten und unabhängigen europäischen Verwaltung). 

 

In Absatz 3 ist das nunmehr durch Artikel [III-337] der Verfassung garantierte Recht aufgeführt. In 

Absatz 4 ist das nunmehr durch Artikel [8 vierter Gedankenstrich und Artikel III-12] der Verfas-

sung garantierte Recht aufgeführt. Nach Artikel 52 Absatz 2 finden diese Rechte im Rahmen der in 

Teil III der Verfassung festgelegten Bedingungen und Grenzen Anwendung. 

 

Das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf, das hierbei eine wichtige Rolle spielt, wird durch 

Artikel 47 der Charta gewährleistet. 

 

 

Artikel 42 

 

Recht auf Zugang zu Dokumenten 

 

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohn-

sitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht auf Zugang zu den Doku-

menten der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, unabhängig von der Form der 

für diese Dokumente verwendeten Träger. 
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Erläuterung 

 

Das in diesem Artikel garantierte Recht wurde aus Artikel 255 EGV, auf dessen Grundlage in der 

Folge die Verordnung 1049/2001 angenommen wurde, übernommen. Der Europäische Konvent hat 

dieses Recht auf Dokumente der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union im Allge-

meinen ausgeweitet, ungeachtet ihrer Form (siehe Artikel [49 Absatz 3] der Verfassung). Nach 

Artikel 52 Absatz 2 der Charta wird das Recht auf Zugang zu Dokumenten im Rahmen der in den 

Artikeln [49 Absatz 3 und III-305] festgelegten Bedingungen und Grenzen ausgeübt. 

 

 

Artikel 43 

 

Der Europäische Bürgerbeauftragte 

 

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohn-

sitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht, den Europäischen Bürger-

beauftragten im Falle von Missständen bei der Tätigkeit der Organe, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union, mit Ausnahme des Gerichtshofs der Europäischen Union in Ausübung seiner 

Rechtsprechungsbefugnisse, zu befassen. 

 

Erläuterung 

 

Das in diesem Artikel garantierte Recht ist das Recht, das durch die Artikel [8 und III-237] der 

Verfassung garantiert ist. Nach Artikel 52 Absatz 2 findet es im Rahmen der in diesen beiden 

Artikeln festgelegten Bedingungen Anwendung. 

 

 

Artikel 44 

 

Petitionsrecht 

 

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohn-

sitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht, eine Petition an das Euro-

päische Parlament zu richten. 
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Erläuterung 

 

Das in diesem Artikel garantierte Recht ist das Recht, das durch die Artikel [8 und III-236] der 

Verfassung garantiert ist. Nach Artikel 52 Absatz 2 der Charta findet es im Rahmen der in diesen 

beiden Artikeln festgelegten Bedingungen Anwendung. 

 

 

Artikel 45 

 

Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit 

 

(1)  Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten. 

 

(2)  Staatsangehörigen dritter Länder, die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Mitglied-

staats aufhalten, kann gemäß der Verfassung Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit gewährt werden. 

 

Erläuterung 

 

Das in Absatz 1 garantierte Recht ist das Recht, das durch Artikel [8 erster Gedankenstrich] der 

Verfassung garantiert ist (vgl. auch die Rechtsgrundlage in Artikel [III-9] und das Urteil des 

Gerichtshofs vom 17. September 2002, Rechtssache C-413/99, Baumbast, Slg. 2002, S. I-7091). 

Nach Artikel 52 Absatz 2 findet es im Rahmen der Bedingungen und Grenzen Anwendung, die in 

Teil III der Verfassung vorgesehen sind. 

 

Absatz 2 erinnert an die der Union durch die Artikel [III-166 bis III-168] der Verfassung erteilte 

Zuständigkeit. Daraus folgt, dass die Gewährung dieses Rechts von der Ausübung dieser Zustän-

digkeit durch die Organe abhängt. 
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Artikel 46 

 

Diplomatischer und konsularischer Schutz 

 

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger genießen im Hoheitsgebiet eines Drittlandes, in dem der 

Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vertreten ist, den Schutz durch die 

diplomatischen und konsularischen Stellen eines jeden Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen 

wie Staatsangehörige dieses Staates. 

 

Erläuterung 

 

Das in diesem Artikel garantierte Recht ist das Recht, das durch Artikel [8] der Verfassung (siehe 

auch die Rechtsgrundlage in Artikel [III-11]) garantiert ist. Nach Artikel 52 Absatz 2 findet es im 

Rahmen der in diesen Artikeln festgelegten Bedingungen Anwendung. 

 

 

TITEL VI. JUSTIZIELLE RECHTE 

 

Artikel 47 

 

Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht 

 

Jeder Mensch, dessen durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten verletzt worden 

sind, hat das Recht, nach Maßgabe der in diesem Artikel vorgesehen Bedingungen bei einem 

Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen. 

 

Jeder Mensch hat ein Recht darauf, dass seine Sache von einem unabhängigen, unparteiischen und 

zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb ange-

messener Frist verhandelt wird. Jeder Mensch kann sich beraten, verteidigen und vertreten lassen. 

 

Personen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, wird Prozesskostenhilfe bewilligt, soweit 

diese Hilfe erforderlich ist, um den Zugang zu den Gerichten wirksam zu gewährleisten. 
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Erläuterung 

 

Absatz 1 stützt sich auf Artikel 13 EMRK: 

"Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt 

worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, 

auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehan-

delt haben." 

 

Im Unionsrecht wird jedoch ein umfassenderer Schutz gewährt, da ein Recht auf einen wirksamen 

Rechtsbehelf bei einem Gericht garantiert wird. Der Gerichtshof hat dieses Recht in seinem Urteil 

vom 15. Mai 1986 als allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts festgeschrieben (Rechts-

sache 222/84, Johnston, Slg. 1986, S. 1651); siehe auch die Urteile vom 15. Oktober 1987 (Rechts-

sache 222/86, Heylens, Slg. 1987, S. 4097) und vom 3. Dezember 1992 (Rechtssache C-97/91, 

Borelli, Slg. 1992, S. I-6313). Nach Auffassung des Gerichtshofs gilt dieser allgemeine Grundsatz 

des Unionsrechts auch für die Mitgliedstaaten, wenn sie das Unionsrecht anwenden. Die Über-

nahme dieser Rechtsprechung des Gerichtshofs in die Charta zielte nicht darauf ab, das in den 

Verträgen vorgesehene Rechtsschutzsystem und insbesondere nicht die Bestimmungen über die 

Zulässigkeit direkter Klagen beim Gerichtshof der Europäischen Union zu ändern. Der Europäi-

sche Konvent hat sich mit dem System des gerichtlichen Rechtsschutzes der Union, einschließlich 

der Zulässigkeitsvorschriften, befasst und hat es mit einigen Änderungen, die in die Artikel [III-258 

bis III-289] der Verfassung und insbesondere in Artikel [III-270 Absatz 4] eingeflossen sind, 

bestätigt. Artikel 47 gilt gegenüber den Organen der Union und den Mitgliedstaaten, wenn diese 

das Unionsrecht anwenden, und zwar für sämtliche durch das Unionsrecht garantierte Rechte. 

 

Absatz 2 entspricht Artikel 6 Absatz 1 EMRK, der wie folgt lautet: 

"Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen 

Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von 

einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, 

öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet 

werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfah-

rens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der 

nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugend-

lichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht 

es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhand-

lung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde." 

Im Unionsrecht gilt das Recht auf ein Gerichtsverfahren nicht nur für Streitigkeiten im Zusammen-

hang mit zivilrechtlichen Ansprüchen und Verpflichtungen. Dies ist eine der Folgen der Tatsache, 

dass die Union eine Rechtsgemeinschaft ist, wie der Gerichtshof in der Rechtssache 194/83, "Les 

Verts" gegen Europäisches Parlament (Urteil vom 23. April 1986, Slg. 1986, S. 1339) festgestellt 

hat. Mit Ausnahme ihres Anwendungsbereichs gelten die Garantien der Menschenrechtskonvention 

jedoch in der Union entsprechend. 
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In Bezug auf Absatz 3 sei darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte eine Prozesskostenhilfe zu gewähren ist, wenn mangels einer 

solchen Hilfe die Einlegung eines wirksamen Rechtsbehelfs nicht gewährleistet wäre (Urteil EGMR 

vom 9.10.1979, Airey, Serie A, Band 32, S. 11). Es gibt auch ein Prozesskostenhilfesystem für die 

beim Gerichtshof der Europäischen Union anhängigen Rechtssachen. 

 

 

Artikel 48 

 

Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte 

 

(1)  Jeder Angeklagte gilt bis zum rechtsförmlich erbrachten Beweis seiner Schuld als 

unschuldig. 

 

(2)  Jedem Angeklagten wird die Achtung der Verteidigungsrechte gewährleistet. 

 

Erläuterung 

 

Artikel 48 entspricht Artikel 6 Absätze 2 und 3 EMRK, der wie folgt lautet: 

 

"(2)  Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer 

Schuld als unschuldig. 

 

(3)  Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: 

 

a) innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten 

über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; 

b) ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; 

c) sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, 

falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu 

erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; 

d) Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Verneh-

mung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für 

Belastungszeugen gelten; 

e) unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhand-

lungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht." 
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Entsprechend Artikel 52 Absatz 3 hat dieses Recht dieselbe Bedeutung und dieselbe Tragweite wie 

das durch die EMRK garantierte Recht. 

 

 

Artikel 49 

 

Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang 

mit Straftaten und Strafen 

 

(1)  Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit 

ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Es darf auch 

keine schwerere Strafe als die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt werden. Wird nach 

Begehung einer Straftat durch Gesetz eine mildere Strafe eingeführt, so ist diese zu verhängen. 

 

(2)  Dieser Artikel schließt nicht aus, dass eine Person wegen einer Handlung oder Unter-

lassung verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den allgemeinen, von der 

Gesamtheit der Nationen anerkannten Grundsätzen strafbar war. 

 

(3)  Das Strafmaß darf gegenüber der Straftat nicht unverhältnismäßig sein. 

 

Erläuterung 

 

In diesen Artikel ist die klassische Regel des Verbots der Rückwirkung von Gesetzen und Strafen in 

Strafsachen aufgenommen worden. Hinzugefügt wurde die in zahlreichen Mitgliedstaaten geltende 

und in Artikel 15 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte enthaltene 

Regel der Rückwirkung von milderen Strafrechtsvorschriften. 

 

Artikel 7 EMRK lautet wie folgt: 

 

"(1)  Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit 

ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Es darf auch 

keine schwerere als die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt werden. 
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(2)  Dieser Artikel schließt nicht aus, dass jemand wegen einer Handlung oder Unter-

lassung verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den von den zivilisierten 

Völkern anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen strafbar war." 

 

Es wurde lediglich in Absatz 2 das Wort "zivilisierten" gestrichen; der Sinn dieses Absatzes, der 

insbesondere auf die Verbrechen gegen die Menschlichkeit zielt, wird dadurch in keiner Weise ver-

ändert. Entsprechend Artikel 52 Absatz 3 hat daher das garantierte Recht dieselbe Bedeutung und 

dieselbe Tragweite wie das von der EMRK garantierte Recht. 

 

In Absatz 3 wurde der allgemeine Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Straftat und Strafmaß 

aufgenommen, der durch die gemeinsamen verfassungsrechtlichen Traditionen der Mitgliedstaaten 

und die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Gemeinschaften festgeschrieben worden ist. 

 

 

Artikel 50 

 

Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt 

oder bestraft zu werden 

 

Niemand darf wegen einer Straftat, derentwegen er bereits in der Union nach dem Gesetz rechts-

kräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren erneut verfolgt oder 

bestraft werden. 

 

Erläuterung 

 

Artikel 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK lautet wie folgt: 

 

"(1)  Niemand darf wegen einer Straftat, wegen der er bereits nach dem Gesetz und dem 

Strafverfahrensrecht eines Staates rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem 

Strafverfahren desselben Staates erneut verfolgt oder bestraft werden. 

 

(2)  Absatz 1 schließt die Wiederaufnahme des Verfahrens nach dem Gesetz und dem Straf-

verfahrensrecht des betreffenden Staates nicht aus, falls neue oder neu bekannt gewordene Tat-

sachen vorliegen oder das vorausgegangene Verfahren schwere, den Ausgang des Verfahrens 

berührende Mängel aufweist. 
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(3)  Von diesem Artikel darf nicht nach Artikel 15 der Konvention abgewichen werden." 

 

Die Regel "ne bis in idem" wird im Unionsrecht angewandt (siehe in der umfangreichen Recht-

sprechung Urteil vom 5. Mai 1966, Gutmann gegen Kommission, Rechtssachen 18/65 und 35/65, 

Slg. 1966, S. 150, und in jüngerer Zeit Urteil des Gerichts erster Instanz vom 20. April 1999, ver-

bundene Rechtssachen T-305/94 und andere, Limburgse Vinyl Maatschappij NV gegen Kommis-

sion, Slg. 1999, S. II-931). Es ist darauf hinzuweisen, dass die Regel des Verbots der Doppel-

bestrafung sich auf gleichartige Sanktionen, in diesem Fall durch ein Strafgericht verhängte 

Strafen, bezieht. 

 

Nach Artikel 50 findet die Regel "ne bis in idem" nicht nur innerhalb der Gerichtsbarkeit eines 

Staates, sondern auch zwischen den Gerichtsbarkeiten mehrerer Mitgliedstaaten Anwendung. Dies 

entspricht dem Rechtsbesitzstand der Union; siehe die Artikel 54 bis 58 des Schengener Durch-

führungsübereinkommens und dem Urteil des Gerichtshofes vom 11. Februar 2003, Rechts-

sache C-187/01 Gözütok (noch nicht veröffentlicht), Artikel 7 des Übereinkommens über den Schutz 

der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften sowie Artikel 10 des Übereinkom-

mens über die Bekämpfung der Bestechung. Die klar eingegrenzten Ausnahmen, in denen die Mit-

gliedstaaten nach diesen Übereinkommen von der Regel "ne bis in idem" abweichen können, sind 

von der horizontalen Klausel des Artikels 52 Absatz 1 über die Einschränkungen abgedeckt. Was 

die in Artikel 4 des Protokolls Nr. 7 bezeichneten Fälle betrifft, nämlich die Anwendung des Grund-

satzes in ein und demselben Mitgliedstaat, so hat das garantierte Recht dieselbe Bedeutung und 

dieselbe Tragweite wie das entsprechende Recht der EMRK. 
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TITEL VII. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE AUSLEGUNG UND ANWENDUNG 

DER CHARTA 

 

Artikel 51 

 

Anwendungsbereich 

 

(1)  Diese Charta gilt für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unter 

Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durch-

führung des Rechts der Union. Dementsprechend achten sie die Rechte, halten sie sich an die 

Grundsätze und fördern sie deren Anwendung gemäß ihren jeweiligen Zuständigkeiten und unter 

Achtung der Grenzen der Zuständigkeiten, die der Union in anderen Teilen der Verfassung über-

tragen werden. 

 

(2)  Diese Charta dehnt den Geltungsbereich des Unionsrechts nicht über die Zuständig-

keiten der Union hinaus aus und begründet weder neue Zuständigkeiten noch neue Aufgaben für die 

Union, noch ändert sie die in den anderen Teilen der Verfassung festgelegten Zuständigkeiten und 

Aufgaben. 

 

Erläuterung 

 

Mit Artikel 51 soll der Anwendungsbereich der Charta festgelegt werden. Es soll klar zum Ausdruck 

gebracht werden, dass die Charta zuerst auf die Organe und Einrichtungen der Union Anwendung 

findet, und zwar unter Beachtung des Grundsatzes der Subsidiarität. Bei dieser Bestimmung hielt 

man sich getreu an Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union, wonach die Union 

die Grundrechte zu achten hat, wie auch an das Mandat des Europäischen Rates (Köln). Der 

Begriff "Organe" ist in Teil I der Verfassung festgelegt. Der Ausdruck "Einrichtungen und sonstige 

Stellen" wird in der Verfassung üblicherweise als Bezeichnung für alle durch die Verfassung oder 

durch sekundäre Rechtsakte geschaffenen Behörden verwendet (siehe beispielsweise Artikel [49 

oder 50] der Verfassung). 

Was die Mitgliedstaaten betrifft, so ist der Rechtsprechung des Gerichtshofs eindeutig zu entneh-

men, dass die Verpflichtung zur Einhaltung der im Rahmen der Union definierten Grundrechte für 

die Mitgliedstaaten nur dann gilt, wenn sie im Anwendungsbereich des Unionsrechts handeln  

(Urteil vom 13. Juli 1989, Wachauf, Rechtssache  5/88, Slg. 1989, S. 2609, Urteil vom 18. Juni 

1991, ERT, Slg. 1991, I-2925); Urteil vom 18. Dezember 1997 (Rechtssache C-309/96, Annibaldi 

Slg. 1997, S. I-7493). Der Gerichtshof hat diese Rechtsprechung wie folgt bestätigt: "Die  
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Mitgliedstaaten müssen bei der Durchführung der gemeinschaftsrechtlichen Regelungen aber auch 

die Erfordernisse des Grundrechtschutzes in der Gemeinschaftsrechtsordnung beachten." (Urteil 

vom 13. April 2000, Rechtssache C-292/97, Slg. 2000, S. I-2737, Randnr. 37). Diese in der Charta 

verankerte Regel gilt natürlich sowohl für die zentralen Behörden als auch für die regionalen oder 

lokalen Stellen sowie für die öffentlichen Einrichtungen, wenn sie das Unionsrecht anwenden. 

 

Absatz 2, zusammen mit Absatz 1 zweiter Satz, bestätigen, dass die Charta nicht eine Erweiterung 

der Zuständigkeiten und Aufgaben bewirken darf, die der Union durch die anderen Teile der Ver-

fassung zugewiesen sind. Es geht darum, explizit darzulegen, was sich logischerweise aus dem 

Subsidiaritätsprinzip und dem Umstand ergibt, dass die Union nur über die ihr eigens zugewiese-

nen Befugnisse verfügt. Die Grundrechte, wie sie in der Union garantiert werden, werden nur im 

Rahmen dieser von den Teilen I und III der Verfassung bestimmten Zuständigkeiten wirksam. Folg-

lich kann sich für die Organe der Union nur nach Maßgabe eben dieser Befugnisse eine Verpflich-

tung nach Absatz 1 zweiter Satz zur Förderung der in der Charta festgelegten Grundsätze ergeben. 

 

Absatz 2 bestätigt auch, dass die Charta sich nicht dahingehend auswirken darf, dass der 

Geltungsbereich des Unionsrechts über die in den anderen Teilen der Verfassung festgelegten 

Zuständigkeiten der Union hinaus ausgedehnt wird. Der Gerichtshof hat diese Regel bereits in 

Bezug auf die als Teil des Unionsrechts anerkannten Grundrechte aufgestellt (Urteil vom 

17. Februar 1998, Rechtssache C-249/96, Grant, Slg. 1998, S. I-621, Randnr. 45). Im Einklang mit 

dieser Regel versteht es sich von selbst, dass die Einbeziehung der Charta in die Verfassung nicht 

dahingehend verstanden werden kann, dass sie für sich genommen den als "Durchführung des 

Rechts der Union" betrachteten Aktionsrahmen der Mitgliedstaaten (im Sinne von Absatz 1 und der 

vorstehend erwähnten Rechtsprechung) ausdehnt. 

 

 

Artikel 52 

 

Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze 

 

(1)  Jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta anerkannten Rechte und Frei-

heiten muss gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten achten. 

Unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dürfen Einschränkungen nur vorgenom-

men werden, wenn sie notwendig sind und den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl 

dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer 

tatsächlich entsprechen. 
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(2)  Die Ausübung der durch diese Charta anerkannten Rechte, die in anderen Teilen der 

Verfassung geregelt sind, erfolgt im Rahmen der in diesen einschlägigen Teilen festgelegten Bedin-

gungen und Grenzen. 

 

(3)  So weit diese Charta Rechte enthält, die den durch die Europäische Konvention zum 

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten garantierten Rechten entsprechen, haben sie die 

gleiche Bedeutung und Tragweite, wie sie ihnen in der genannten Konvention verliehen wird. Diese 

Bestimmung steht dem nicht entgegen, dass das Recht der Union einen weiter gehenden Schutz 

gewährt. 

 

(4)  Soweit in dieser Charta Grundrechte anerkannt werden, wie sie sich aus den gemein-

samen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, werden sie im Einklang mit diesen 

Überlieferungen ausgelegt. 
 

(5)  Die Bestimmungen dieser Charta, in denen Grundsätze festgelegt sind, können durch 

Akte der Gesetzgebung und der Ausführung der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union sowie durch Akte der Mitgliedstaaten zur Durchführung des Rechts der Union in Ausübung 

ihrer jeweiligen Zuständigkeiten umgesetzt werden. Sie können vor Gericht nur bei der Auslegung 

dieser Akte und bei Entscheidungen über deren Rechtmäßigkeit herangezogen werden. 

 

(6)  Den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ist, wie es in dieser 

Charta bestimmt ist, in vollem Umfang Rechnung zu tragen. 

 

(7)  Die Erläuterungen, die als Anleitung für die Auslegung der Charta der Grundrechte ver-

fasst wurden, sind von den Gerichten der Union und der Mitgliedstaaten gebührend zu berücksich-

tigen. 

 

Erläuterung 

 

Mit Artikel 52 sollen die Tragweite der Rechte und Grundsätze der Charta und Regeln für ihre 

Auslegung festgelegt werden. Absatz 1 enthält die allgemeine Einschränkungsregelung. Die ver-

wendete Formulierung lehnt sich an die Rechtsprechung des Gerichtshofes an, die wie folgt lautet: 

"Nach gefestigter Rechtsprechung kann jedoch die Ausübung dieser Rechte, insbesondere im 

Rahmen einer gemeinsamen Marktorganisation, Beschränkungen unterworfen werden, sofern diese 

tatsächlich dem Gemeinwohl dienenden Zielen der Gemeinschaft entsprechen und nicht einen im 

Hinblick auf den verfolgten Zweck unverhältnismäßigen, nicht tragbaren Eingriff darstellen, der 

diese Rechte in ihrem Wesensgehalt antastet" (Urteil vom 13. April 2000, Rechtssache C-292/97,  
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Randnr. 45). Die Bezugnahme auf das von der Union anerkannte Gemeinwohl erstreckt sich nicht 

nur auf die in Artikel [2] der Verfassung aufgeführten Ziele, sondern auch auf andere Interessen, 

die durch spezielle Bestimmungen der Verfassung wie Artikel [5 Absatz 1, III-18, III-43, III-342] 

geschützt werden. 

 

Absatz 2 bezieht sich auf Rechte, die bereits ausdrücklich im Vertrag zur Gründung der Europäi-

schen Gemeinschaft garantiert waren und in der Charta anerkannt wurden und die nun in anderen 

Teilen der Verfassung zu finden sind (insbesondere die Rechte aus der Unionsbürgerschaft). Er 

verdeutlicht, dass diese Rechte weiterhin den Bedingungen und Grenzen unterliegen, die für das 

Unionsrecht, auf dem sie beruhen, gelten und die nun in den Teilen I und III der Verfassung fest-

gelegt sind. Mit der Charta wird die Regelung hinsichtlich der durch den EG-Vertrag gewährten 

und nun in den Teilen I und III der Verfassung übernommenen Rechte nicht geändert. 

 

Mit Absatz 3 soll die notwendige Kohärenz zwischen der Charta und der EMRK geschaffen werden, 

indem die Regel aufgestellt wird, dass in dieser Charta enthaltene Rechte, die den durch die EMRK 

garantierten Rechten entsprechen, die gleiche Bedeutung und Tragweite, einschließlich der zuge-

lassenen Einschränkungen, besitzen, wie sie ihnen in der EMRK verliehen werden. Daraus ergibt 

sich insbesondere, dass der Gesetzgeber bei der Festlegung von Einschränkungen dieser Rechte die 

gleichen Normen einhalten muss, die in der ausführlichen Regelung der Einschränkungen in der 

EMRK vorgesehen sind, die damit auch für die von diesem Absatz erfassten Rechte gelten, ohne 

dass dadurch die Eigenständigkeit des Unionsrechts und des Gerichtshofs der Europäischen Union 

berührt wird. 

 

Die Bezugnahme auf die EMRK erstreckt sich sowohl auf die Konvention als auch auf ihre Proto-

kolle. Die Bedeutung und Tragweite der garantierten Rechte werden nicht nur durch den Wortlaut 

dieser Vertragswerke, sondern auch durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte und durch den Gerichtshof der Europäischen Union bestimmt. Mit dem letzten Satz 

soll der Union die Möglichkeit gegeben werden, für einen weiter gehenden Schutz zu sorgen. Auf 

jeden Fall darf der durch die Charta gewährleistete Schutz niemals geringer als der durch die 

EMRK gewährte Schutz sein. 

 

Die Charta berührt nicht die den Mitgliedstaaten offen stehende Möglichkeit, von Artikel 15 EMRK 

Gebrauch zu machen, der im Falle eines Krieges oder eines anderen öffentlichen Notstands, der 

das Leben der Nation bedroht, eine Außerkraftsetzung der in der EMRK vorgesehenen Rechte 

erlaubt, wenn sie gemäß ihren in den Artikeln [5 Absatz 1, III-16, III-163] der Verfassung aner-

kannten Verantwortlichkeiten Maßnahmen im Bereich der nationalen Verteidigung im Kriegsfalle 

oder im Bereich der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung treffen. 
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Die Rechte, bei denen derzeit - ohne die Weiterentwicklung des Rechts der Gesetzgebung und der 

Verträge auszuschließen - davon ausgegangen werden kann, dass sie Rechten aus der EMRK im 

Sinne dieses Absatzes entsprechen, sind nachstehend aufgelistet. Nicht aufgeführt sind die Rechte, 

die zu den Rechten aus der EMRK hinzukommen. 

 

1. Artikel der Charta, die dieselbe Bedeutung und Tragweite wie die entsprechenden Artikel der 

Europäischen Menschenrechtskonvention haben: 

− Artikel 2 entspricht Artikel 2 EMRK; 

− Artikel 4 entspricht Artikel 3 EMRK; 

− Artikel 5 Absätze 1 und 2 entsprechen Artikel 4 EMRK; 

− Artikel 6 entspricht Artikel 5 EMRK; 

− Artikel 7 entspricht Artikel 8 EMRK; 

− Artikel 10 Absatz 1 entspricht Artikel 9 EMRK; 

− Artikel 11 entspricht Artikel 10 EMRK unbeschadet der Einschränkungen, mit denen 

das Unionsrecht das Recht der Mitgliedstaaten auf Einführung der in Artikel 10 

Absatz 1 dritter Satz EMRK genannten Genehmigungsverfahren eingrenzen kann; 

− Artikel 17 entspricht Artikel 1 des Zusatzprotokolls zur EMRK; 

− Artikel 19 Absatz 1 entspricht Artikel 4 des Protokolls Nr. 4 zur EMRK; 

− Artikel 19 Absatz 2 entspricht Artikel 3 EMRK in der Auslegung durch den Europäi-

schen Gerichtshof für Menschenrechte; 

− Artikel 48 entspricht Artikel 6 Absätze 2 und 3 EMRK; 

− Artikel 49 Absätze 1 (mit Ausnahme des letzten Satzes) und 2 entsprechen Artikel 7 

EMRK. 

 

2. Artikel, die dieselbe Bedeutung haben wie die entsprechenden Artikel der EMRK, deren 

Tragweite aber umfassender ist: 

− Artikel 9 deckt Artikel 12 EMRK ab, aber sein Anwendungsbereich kann auf andere 

Formen der Eheschließung ausgedehnt werden, wenn die einzelstaatlichen Rechts-

vorschriften diese vorsehen; 

− Artikel 12 Absatz 1 entspricht Artikel 11 EMRK, aber sein Anwendungsbereich ist auf 

die Ebene der Union ausgedehnt worden; 

− Artikel 14 Absatz 1 entspricht Artikel 2 des Zusatzprotokolls zur EMRK, aber sein 

Anwendungsbereich ist auf den Zugang zur beruflichen Ausbildung und Weiterbildung 

ausgedehnt worden; 
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− Artikel 14 Absatz 3 entspricht Artikel 2 des Zusatzprotokolls zur EMRK, was die Rechte 

der Eltern betrifft; 

− Artikel 47 Absätze 2 und 3 entsprechen Artikel 6 Absatz 1 EMRK, aber die Beschrän-

kung auf Streitigkeiten in Bezug auf zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen oder 

strafrechtliche Anklagen kommt nicht zum Tragen, wenn es um das Recht der Union  

und dessen Anwendung geht; 

− Artikel 50 entspricht Artikel 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK, aber seine Tragweite ist 

auf die Ebene der Europäischen Union ausgedehnt worden und er gilt zwischen den 

Gerichten der Mitgliedstaaten; 

− schließlich können die Unionsbürgerinnen und -bürger im Anwendungsbereich des 

Unionsrechts wegen des Verbots jeglicher Diskriminierung aufgrund der Nationalität  

nicht als Ausländer angesehen werden. Die in Artikel 16 EMRK vorgesehenen 

Beschränkungen der Rechte ausländischer Personen finden daher in diesem Rahmen 

auf die Unionsbürgerinnen und -bürger keine Anwendung. 

 

Die Auslegungsregel in Absatz 4 beruht auf dem Wortlaut des Artikels 6 Absatz 2 des Vertrags über 

die Europäische Union (siehe nunmehr den Wortlaut von Artikel [7 Absatz 3] der Verfassung) und 

trägt dem Ansatz des Gerichtshofs hinsichtlich der gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen 

gebührend Rechnung (z.B. Urteil vom 13. Dezember 1979, Rechtssache 44/79, Hauer, Slg. 1979, 

S. 3727; Urteil vom 18. Mai 1982, Rechtssache 155/79, AM&S, Slg. 1982, S. 1575). Anstatt einem 

restriktiven Ansatz eines "kleinsten gemeinsamen Nenners" zu folgen, sind die Charta-Rechte dieser 

Regel zufolge so auszulegen, dass sie ein hohes Schutzniveau bieten, das dem Unionsrecht ange-

messen ist und mit den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen im Einklang steht. 

 

In Absatz 5 wird die Unterscheidung zwischen "Rechten" und Grundsätzen" in der Charta näher 

bestimmt. Dieser Unterscheidung zufolge sind subjektive Rechte zu beachten, während Grundsätze 

einzuhalten sind (Artikel 51 Absatz 1). Grundsätze können durch Rechtsakte oder Durchführungs-

vorschriften (die von der Union im Einklang mit ihren Zuständigen erlassen werden, von den Mit-

gliedstaaten aber nur dann, wenn sie Unionsrecht umsetzen) umgesetzt werden; sie erhalten dem-

zufolge nur dann Bedeutung für die Gerichte, wenn solche Rechtsakte ausgelegt oder überprüft 

werden. Sie begründen jedoch keine direkten Ansprüche auf den Erlass positiver Maßnahmen durch 

die Organe der Union oder die Behörden den Mitgliedstaaten. Dies steht sowohl mit der Recht-

sprechung des Gerichtshofs (vgl. insbesondere die Rechtsprechung über das "Vorsorgeprinzip" in 

Artikel 174 Absatz 2 EGV (ersetzt durch [Artikel III-129] der Verfassung), Urteil des Gerichts 

erster Instanz vom 11. September 2002, Rechtssache T-13/99 Pfizer gegen Rat mit zahlreichen 

Nachweisen aus der älteren Rechtsprechung, sowie eine Reihe von Urteilen zu Artikel 33 (ex-39) 

über die Grundsätze des Agrarrechts (z.B. Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-265/85, 

Van den Berg, Slg. 1987, S. 1155, Prüfung des Grundsatzes der Marktstabilisierung und der 

berechtigten Erwartungen) als auch mit dem Ansatz der Verfassungsordnungen der Mitgliedstaaten  
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zu "Grundsätzen", insbesondere im Bereich des Sozialrechts, in Einklang. Zu den in der Charta 

anerkannten Grundsätzen gehören beispielsweise die Artikel 25, 26 und 37. In einigen Fällen kann 

ein Charta-Artikel sowohl Elemente eines Rechts als auch eines Grundsatzes enthalten, beispiels-

weise Artikel 23, 33 und 34. 

 

Absatz 6 bezieht sich auf die verschiedenen Artikel in der Charta, in denen im Sinne der Subsidi-

arität auf die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten verwiesen wird. 

 

 

Artikel 53 

 

Schutzniveau 

 

Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschränkung oder Verletzung der Menschenrechte 

und Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jeweiligen Anwendungsbereich durch das Recht der 

Union und das Völkerrecht sowie durch die internationalen Übereinkommen, bei denen die Union 

oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, darunter insbesondere die Europäische Konvention 

zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, sowie durch die Verfassungen der Mitglied-

staaten anerkannt werden. 

 

Erläuterung 

 

Der Zweck dieser Bestimmung ist die Aufrechterhaltung des durch das Recht der Union, das Recht 

der Mitgliedstaaten und das Völkerrecht in seinem jeweiligen Anwendungsbereich gegenwärtig 

gewährleisteten Schutzniveaus. Aufgrund ihrer Bedeutung findet die EMRK Erwähnung. 

 

 

Artikel 54 

 

Verbot des Missbrauchs der Rechte 

 

Keine Bestimmung dieser Charta ist so auszulegen, als begründe sie das Recht, eine Tätigkeit aus-

zuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, die in der Charta anerkannten Rechte 

und Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker einzuschränken, als dies in der Charta vorgesehen ist. 

 

Erläuterung 

 

Dieser Artikel entspricht Artikel 17 EMRK: 
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"Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als begründe sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine 

Person das Recht, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, 

die in der Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker einzu-

schränken, als es in der Konvention vorgesehen ist." 

 

 

Erklärung zu Artikel III-2 

 

Die Konferenz ist sich darüber einig, dass die Union bei ihren allgemeinen Bemühungen, Ungleich-

heiten zwischen Männern und Frauen zu beseitigen, in den verschiedenen Politikbereichen darauf 

hinwirken wird, jede Art der häuslichen Gewalt zu bekämpfen. Die Mitgliedstaaten sollten alle 

erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um diesbezügliche strafbare Handlungen zu verhindern und 

zu ahnden sowie die Opfer zu unterstützen und zu schützen. 

 

 

Erklärung zu Artikel III-21 und Artikel III-168 

 

Die Konferenz geht davon aus, dass den Interessen des betroffenen Mitgliedstaats gebührend Rech-

nung getragen wird, wenn ein Entwurf eines Europäischen Gesetzes oder Rahmengesetzes nach 

Artikel III-168 Absatz 2 – wie in Artikel III-21 Absatz 2 dargelegt – wesentliche Aspekte, wie den 

Geltungsbereich, die Kosten oder die Finanzstruktur des Systems der sozialen Sicherheit eines Mit-

gliedstaats oder das finanzielle Gleichgewicht dieses Systems beeinträchtigen würde. 

 

 

Erklärung zu den Artikeln III-49 und III-224 

 

Die Konferenz weist darauf hin, dass die Achtung der Grundrechte und -freiheiten insbesondere 

impliziert, dass der Schutz und die Wahrung der Prozessrechte der betreffenden Einzelpersonen 

oder Gruppierungen gebührend berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck und zur Gewährleistung 

einer gründlichen gerichtlichen Prüfung von Entscheidungen, durch die eine Einzelperson oder eine 

Gruppierung restriktiven Maßnahmen unterworfen wird, müssen diese Entscheidungen auf klaren 

und eindeutigen Kriterien beruhen. Diese Kriterien müssen auf die Besonderheiten der jeweiligen 

restriktiven Maßnahme zugeschnitten sein. 
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Erklärung zu Artikel III-56 Absatz 2 Buchstabe c 

 

Die Konferenz stellt fest, dass die Bestimmungen des Artikels III-56 Absatz 2 Buchstabe c im Ein-

klang mit der geltenden Rechtsprechung des Gerichtshofs zu der Anwendbarkeit dieser Bestim-

mungen auf die Beihilfen für bestimmte, durch die frühere Teilung Deutschlands beeinträchtigte 

Gebiete der Bundesrepublik Deutschland auszulegen sind. 

 

 

Erklärung zu Artikel III-76 

 

In Bezug auf Artikel III-76 bekräftigt die Konferenz, dass die Wirtschafts- und Finanzpolitik der 

Union und der Mitgliedstaaten auf die beiden fundamentalen Ziele ausgerichtet ist, das Wachs-

tumspotenzial zu steigern und eine solide Haushaltslage zu gewährleisten. Der Stabilitäts- und 

Wachstumspakt ist ein wichtiges Instrument für die Verwirklichung dieser Ziele. 

 

Die Konferenz bekennt sich erneut zu den Bestimmungen über den Stabilitäts- und Wachstumspakt 

als Rahmen für die Koordinierung der Haushaltspolitik in den Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union. 

 

Die Konferenz bekräftigt, dass sich mit einem auf Regeln basierenden System am besten gewähr-

leisten lässt, dass die Verpflichtungen tatsächlich eingehalten und alle Mitgliedstaaten gleich 

behandelt werden. 

 

In diesem Zusammenhang erneuert die Konferenz ferner ihr Bekenntnis zu den Zielen der Lissa-

bonner Strategie: Schaffung von Arbeitsplätzen, Strukturreformen und sozialer Zusammenhalt.  

 

Die Union strebt ein ausgewogenes Wirtschaftswachstum und Preisstabilität an. Deshalb muss die 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik in Zeiten schwachen Wirtschaftswachstums die richtigen Priori-

täten in Bezug auf Wirtschaftsreformen, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Steigerung der 

privaten Investitionen und des privaten Verbrauchs setzen. Dies sollte in der Ausrichtung der Haus-

haltsbeschlüsse auf Ebene der Mitgliedstaaten und der EU zum Ausdruck kommen, insbesondere 

dadurch, dass die öffentlichen Einnahmen und Ausgaben umgeschichtet werden, wobei die Haus-

haltsdisziplin gemäß der Verfassung und dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zu wahren ist. 
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In Anbetracht der haushalts- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen, vor denen die Mitglied-

staaten stehen, muss während des gesamten Konjunkturzyklus eine solide Haushaltspolitik betrie-

ben werden. 

 

Die Konferenz kommt überein, dass die Mitgliedstaaten Phasen der wirtschaftlichen Erholung aktiv 

nutzen sollten, um die öffentlichen Finanzen zu konsolidieren und ihre Haushaltslage zu verbessern. 

Das Ziel ist dabei, in guten Zeiten schrittweise einen Haushaltsüberschuss zu erreichen, um in 

Zeiten des Wirtschaftsabschwungs über den nötigen Spielraum zu verfügen und so zur langfristigen 

Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen beizutragen. 

 

Die Mitgliedstaaten sehen etwaigen Vorschlägen der Kommission und weiteren Beiträgen der Mit-

gliedstaaten zu der Frage, wie die Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts verstärkt und 

klarer gestaltet werden kann, mit Interesse entgegen. Die Mitgliedstaaten werden die notwendigen 

Maßnahmen zur Steigerung des Wachstumspotenzials ihrer Wirtschaft treffen. Hierzu könnte auch 

eine bessere Abstimmung der Wirtschaftspolitik beitragen. Diese Erklärung greift künftigen Bera-

tungen über den Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht vor. 

 

 

Erklärung zu Artikel III-107 

 

Die Konferenz bestätigt, dass die in Artikel III-107 aufgeführten Politikbereiche im Wesentlichen in 

die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen. Die auf Unionsebene gemäß diesem Artikel zu ergrei-

fenden Förder- und Koordinierungsmaßnahmen haben ergänzenden Charakter. Sie dienen der 

Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und nicht der Harmonisierung der 

einzelstaatlichen Regelungen. Die in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Garantien und 

Gepflogenheiten hinsichtlich der Verantwortung der Sozialpartner bleiben unberührt. 

 

Diese Erklärung berührt nicht die Bestimmungen der Verfassung, einschließlich im Sozialbereich, 

mit denen der Union Zuständigkeiten übertragen werden. 
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Erklärung zu Artikel III-116 

 

Die Konferenz vertritt die Auffassung, dass der Verweis auf Inselregionen in Artikel III-116 auch 

für Inselstaaten insgesamt gelten kann, sofern die notwendigen Kriterien erfüllt sind. 

 

 

Erklärung zu Artikel III-141 

 

Die Konferenz stellt fest, dass Artikel III-141 gemäß der gegenwärtigen Praxis anzuwenden ist. Die 

Formulierung "Maßnahmen …, soweit sie erforderlich sind, um die wirtschaftlichen Nachteile aus-

zugleichen, die der Wirtschaft bestimmter, von der Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der 

Bundesrepublik aus dieser Teilung entstehen" wird im Einklang mit der geltenden Rechtsprechung 

des Gerichtshofs ausgelegt. 

 

 

Erklärung zu Artikel III-146 

 

Die Konferenz ist sich darüber einig, dass die Tätigkeit der Union auf dem Gebiet der Forschung 

und technologischen Entwicklung den grundsätzlichen Ausrichtungen und Entscheidungen in der 

Forschungspolitik der Mitgliedstaaten angemessen Rechnung tragen wird. 

 

 

Erklärung zu Artikel III-157 

 

Die Konferenz ist der Auffassung, dass Artikel III-157 das Recht der Mitgliedstaaten unberührt 

lässt, alle Bestimmungen zu erlassen, die für die Gewährleistung ihrer Energieversorgung unter den 

Bedingungen gemäß Artikel III-16 erforderlich sind. 
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Erklärung zu Artikel III-174 Absatz 2 

 

Nach Auffassung der Konferenz sollten die Europäischen Gesetze nach Artikel III-174 Absatz 2 

den nationalen Vorschriften und Verfahrensweisen im Zusammenhang mit der Einleitung straf-

rechtlicher Ermittlungen Rechnung tragen. 

 

 

Erklärung zu Artikel III-197 

 

Die Konferenz erklärt, dass der Generalsekretär des Rates, der Hohe Vertreter für die Gemeinsame 

Außen- und Sicherheitspolitik, die Kommission und die Mitgliedstaaten die Vorarbeiten zur 

Errichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes einleiten, sobald der Vertrag über eine Ver-

fassung für Europa unterzeichnet worden ist. 

 

 

Erklärung zu Artikel III-227 über die Aushandlung und den Abschluss internationaler 

Übereinkünfte betreffend den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts durch die 

Mitgliedstaaten 

 

Die Konferenz bestätigt, dass die Mitgliedstaaten Übereinkünfte mit Drittländern oder internatio-

nalen Organisationen in den Bereichen des Teils III Titel III Kapitel IV Abschnitte 3, 4 und 5 des 

Vertrags über eine Verfassung für Europa aushandeln und schließen können, sofern diese Überein-

künfte mit dem Unionsrecht im Einklang stehen. 

 

 

Erklärung zu Artikel III-308 Absatz 4 

 

Artikel III-308 Absatz 4 der Verfassung sieht vor, dass in den Fällen, in denen der Rat bis zum 

Ablauf des vorangegangenen Finanzrahmens kein Europäisches Gesetz zur Aufstellung eines neuen 

Finanzrahmens erlassen hat, die Obergrenzen und sonstigen Bestimmungen des letzten Jahres des 

vorangegangenen Finanzrahmens bis zum Erlass dieses Gesetzes fortgeschrieben werden. 
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Die Konferenz erklärt, dass ab 2007 die Mittelzuweisung auf der Grundlage gleicher Kriterien für 

alle Mitgliedstaaten erfolgen wird, wenn der Rat bis Ende 2006 kein Europäisches Gesetz zur Auf-

stellung eines neuen Finanzrahmens erlassen hat und die Beitrittsakte vom 16. April 2003 einen 

Zeitraum für die schrittweise Einführung der Zuweisung von Mitteln an die neuen Mitgliedstaaten 

vorsieht, der 2006 endet. 

 

 

Erklärung zu Artikel III-325 

 

Die Konferenz erklärt, dass die Mitgliedstaaten, die einen Antrag auf Begründung einer verstärkten 

Zusammenarbeit stellen, gleichzeitig angeben können, ob sie bereits in diesem Stadium beabsich-

tigen, die Bestimmungen des Artikels III-328 über die Ausdehnung der Beschlussfassung mit quali-

fizierter Mehrheit bzw. das ordentliche Gesetzgebungsverfahren in Anspruch zu nehmen. 

 

 

Erklärung zu Artikel IV-4 

 

Die Hohen Vertragsparteien kommen überein, dass der Europäische Rat gemäß Artikel IV-4 

Absatz 7 der Verfassung einen Europäischen Beschluss im Hinblick auf die Änderung des Status 

von Mayotte gegenüber der Union erlassen wird, um dieses Gebiet zu einem Gebiet in äußerster 

Randlage im Sinne des Artikels IV-4 Absatz 2 und des Artikels III-330 der Verfassung zu machen, 

wenn die französischen Behörden dem Europäischen Rat und der Kommission mitteilen, dass die 

jüngste Entwicklung des internen Status der Insel dies gestattet. 

 

 

Erklärung zu Artikel IV-10 Absatz 2 

 

Die Konferenz ist der Auffassung, dass die Möglichkeit der Erstellung amtlicher Übersetzungen des 

Vertrags in den in Artikel IV-10 Absatz 2 genannten Sprachen zur Verwirklichung des Ziels 

beiträgt, den Reichtum der kulturellen und sprachlichen Vielfalt der Union im Sinne von Artikel I-3 

Absatz 3 des Vertrags zu wahren. Sie bekräftigt diesbezüglich, dass die Union großen Wert auf die 

kulturelle Vielfalt Europas legt und diesen und anderen Sprachen weiterhin besondere Bedeutung 

beimessen wird. 
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Die Konferenz empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten, die von der in Artikel IV-10 Absatz 2 vor-

gesehenen Möglichkeit Gebrauch machen möchten, dem Rat innerhalb von 6 Monaten ab dem 

Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrags die Sprache bzw. Sprachen mitteilen, in die der Vertrag 

übersetzt wird. 

 

 

Erklärung über die Ratifizierung des Vertrags über eine Verfassung für Europa 

 

Die Konferenz stellt fest, dass der Europäische Rat befasst wird, wenn nach Ablauf von zwei Jahren 

nach der Unterzeichnung des Vertrags über eine Verfassung für Europa vier Fünftel der Mitglied-

staaten den genannten Vertrag ratifiziert haben und in einem Mitgliedstaat oder mehreren Mitglied-

staaten Schwierigkeiten bei der Ratifikation aufgetreten sind. 
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ERKLÄRUNGEN ZU DEN 

DER VERFASSUNG BEIZUFÜGENDEN PROTOKOLLEN 

 

 

Erklärungen zu dem Protokoll betreffend die Verträge und die Akten über den Beitritt des 

Königreichs Dänemark, Irlands sowie des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 

Nordirland, der Republik Griechenland, des Königreichs Spanien und der Portugiesischen 

Republik, der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden 

 

 

a) Erklärung zu den Ålandinseln 

 

Die Konferenz erkennt an, dass die in Artikel IV-4 Absatz 5 der Verfassung genannte Regelung für 

die Ålandinseln unter Berücksichtigung des völkerrechtlichen Sonderstatus dieser Inseln festgelegt 

wird. 

 

Diesbezüglich unterstreicht die Konferenz, dass spezifische Bestimmungen in Titel 5 Abschnitt 5 

des Protokolls betreffend die Verträge und die Akten über den Beitritt des Königreichs Dänemark, 

Irlands sowie des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, der Republik Griechen-

land, des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik, der Republik Österreich, der 

Republik Finnland und des Königreichs Schweden aufgenommen wurden. 

 

b) Erklärung zu den Samen 

 

Unter Berücksichtigung der Artikel 59 und 60 des Protokolls betreffend die Verträge und die Akten 

über den Beitritt des Königreichs Dänemark, Irlands sowie des Vereinigten Königreichs Groß-

britannien und Nordirland, der Republik Griechenland, des Königreichs Spanien und der Portugie-

sischen Republik, der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden 

erkennt die Konferenz die Verpflichtungen und Zusagen Schwedens und Finnlands gegenüber den 

Samen im Rahmen des innerstaatlichen und internationalen Rechts an. 
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Die Konferenz stellt fest, dass Schweden und Finnland sich verpflichtet haben, die Lebensgrund-

lagen, Sprache, Kultur und Lebensweise der Samen zu erhalten und zu entwickeln, und vertritt die 

Auffassung, dass die traditionelle Kultur und Lebensweise der Samen von primären Wirtschafts-

tätigkeiten wie Rentierhaltung in den traditionellen Siedlungsgebieten der Samen abhängen. 

 

Diesbezüglich unterstreicht die Konferenz, dass spezifische Bestimmungen in Titel 5 Abschnitt 6 

des Protokolls betreffend die Verträge und die Akten über den Beitritt des Königreichs Dänemark, 

Irlands sowie des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, der Republik Griechen-

land, des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik, der Republik Österreich, der 

Republik Finnland und des Königreichs Schweden übernommen wurden. 

 

 

Erklärung zu dem Protokoll betreffend den Vertrag und die Akte über den Beitritt der 

Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, 

der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der 

Republik Slowenien und der Slowakischen Republik 

 

 

a) Erklärung zu den Hoheitszonen des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 

Nordirland auf Zypern 

 

DIE KONFERENZ – 

 

unter Hinweis darauf, dass in der der Schlussakte des Vertrags über den Beitritt des Vereinigten 

Königreichs zu den Europäischen Gemeinschaften beigefügten Gemeinsamen Erklärung betreffend 

die Hoheitszonen des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland auf Zypern vorge-

sehen ist, dass die Regelung der Beziehungen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

und den Hoheitszonen im Rahmen einer etwaigen Vereinbarung zwischen der Europäischen Wirt-

schaftsgemeinschaft und der Republik Zypern festgelegt wird; 

 

unter Berücksichtigung der Bestimmungen über die Hoheitszonen, die in dem Vertrag zur 

Gründung der Republik Zypern (nachstehend "Gründungsvertrag" genannt) und dem zugehörigen 

Notenwechsel vom 16. August 1960 festgelegt wurden; 
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in Anbetracht des Notenwechsels zwischen der Regierung des Vereinigten Königreichs und der 

Regierung der Republik Zypern vom 16. August 1960 betreffend die Verwaltung der Hoheitszonen 

und der beigefügten Erklärung der Regierung des Vereinigten Königreichs, dass der Schutz der 

Interessen der in den Hoheitszonen wohnhaften oder beschäftigten Personen eines der zu verwirk-

lichenden Hauptziele darstellt und dass in diesem Zusammenhang diese Personen so weit wie mög-

lich genauso behandelt werden sollen wie in der Republik Zypern wohnhafte oder beschäftigte 

Personen; 

 

ferner in Anbetracht der Bestimmungen des Gründungsvertrags über die Zollregelung zwischen den 

Hoheitszonen und der Republik Zypern, insbesondere der Bestimmungen im Anhang F des 

Vertrags; 

 

des Weiteren in Anbetracht der Verpflichtung des Vereinigten Königreichs, auf die Einrichtung von 

Zollstellen und anderen Grenzübergangsstellen zwischen seinen Hoheitszonen und der Republik 

Zypern zu verzichten, sowie in Anbetracht der im Rahmen des Gründungsvertrags getroffenen 

Regelung, nach der die Behörden der Republik Zypern in den Hoheitszonen eine Vielzahl von 

öffentlichen Dienstleistungen erbringen, auch in den Bereichen Landwirtschaft, Zoll und Besteue-

rung; 

 

unter Bekräftigung dessen, dass der Beitritt der Republik Zypern zur Europäischen Union die 

Rechte und Pflichten der Vertragsparteien des Gründungsvertrags nicht berührt; 

 

in dem Bewusstsein, dass daher die Anwendung einiger Bestimmungen der Verfassung und anderer 

Unionsvorschriften auf die Hoheitszonen erforderlich ist und Sonderregelungen für die Durchfüh-

rung dieser Bestimmungen in den Hoheitszonen notwendig sind – 

 

unterstreicht, dass zu diesem Zweck spezifische Bestimmungen in den Zweiten Teil Titel III des 

Protokolls betreffend den Vertrag und die Akte über den Beitritt der Tschechischen Republik, der 

Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik 

Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen 

Republik aufgenommen wurden. 
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b) Erklärung der Kommission zu den Hoheitszonen des Vereinigten Königreichs Groß-

britannien und Nordirland auf Zypern 

 

Die Kommission bestätigt, dass ihrer Auffassung nach die Bestimmungen des Unionsrechts, die 

gemäß dem Zweiten Teil Titel III des Protokolls betreffend den Vertrag und die Akte über den 

Beitritt der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik 

Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der 

Republik Slowenien und der Slowakischen Republik für die Hoheitszonen gelten, folgende Rechts-

vorschriften einschließen: 

 

a) die Verordnung (EG) Nr. 3448/93 des Rates vom 6. Dezember 1993 über die Handelsrege-

lung für bestimmte aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellte Waren; 

 

b) die Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestim-

mungen über die Strukturfonds, soweit zur Finanzierung der Maßnahmen zur Entwicklung 

des ländlichen Raums in den Hoheitszonen im Rahmen des EAGFL-Garantie gemäß der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die Förderung der Entwick-

lung des ländlichen Raums durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 

Landwirtschaft (EAGFL) erforderlich. 

 

c) Erklärung zum Kernkraftwerk Ignalina in Litauen 

 

DIE KONFERENZ – 

 

unter Bekundung der Bereitschaft der Union, auch nach dem Beitritt Litauens zur Europäischen 

Union im Zeitraum bis 2006 und darüber hinaus weiterhin eine angemessene zusätzliche Hilfe für 

die Stilllegungsarbeiten zu leisten, und in Anbetracht der Tatsache, dass Litauen unter Berücksichti-

gung dieses Ausdrucks der Solidarität der Union zugesagt hat, Block 1 des Kernkraftwerks Ignalina 

vor 2005 und Block 2 bis 2009 stillzulegen; 
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in Würdigung der Tatsache, dass die Stilllegung des Kernkraftwerks Ignalina mit seinen beiden aus 

den Zeiten der ehemaligen Sowjetunion stammenden 1500-MW-Reaktoren vom Typ RBMK ein 

beispielloser Vorgang ist und für Litauen eine außergewöhnliche finanzielle Belastung darstellt, die 

in keinem Verhältnis zur Größe und Wirtschaftskraft des Landes steht, und dass diese Stilllegung 

über die Laufzeit der derzeitigen in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 6. Mai 1999 festge-

legten Finanziellen Vorausschau hinaus fortgesetzt werden muss; 

 

angesichts der Notwendigkeit, Durchführungsbestimmungen für die zusätzliche Hilfe der Union zu 

erlassen, mit der die Auswirkungen der Abschaltung und Stilllegung des Kernkraftwerks Ignalina 

abgefangen werden sollen; 

 

in Anbetracht dessen, dass Litauen bei seiner Verwendung der Unionshilfe den Bedürfnissen der 

von der Abschaltung des Kernkraftwerks Ignalina am stärksten betroffenen Regionen gebührend 

Rechnung tragen wird; 

 

unter Hinweis darauf, dass bestimmte durch staatliche Beihilfen unterstützte Maßnahmen als mit 

dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden und dass dazu die Stilllegung des Kernkraftwerks 

Ignalina ebenso gehört wie die Verbesserung der Umweltfreundlichkeit entsprechend dem Besitz-

stand und die Modernisierung der konventionellen Stromerzeugungskapazitäten, die benötigt 

werden, um die beiden Reaktoren des Kernkraftwerks Ignalina nach ihrer Abschaltung zu ersetzen – 

 

unterstreicht, dass zu diesem Zweck spezifische Bestimmungen in den Zweiten Teil Titel IV des 

Protokolls betreffend den Vertrag und die Akte über den Beitritt der Tschechischen Republik, der 

Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik 

Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen 

Republik aufgenommen wurden. 
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d) Erklärung zum Transit von Personen auf dem Landweg zwischen dem Kaliningrader 

Gebiet und den übrigen Teilen der Russischen Föderation 

 

DIE KONFERENZ – 

 

in Anbetracht der besonderen Situation des Kaliningrader Gebiets der Russischen Föderation im 

Zusammenhang mit der Erweiterung der Union; 

 

in Anerkennung der Verpflichtungen und Zusagen Litauens bezüglich des Besitzstands, durch den 

ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts geschaffen wird; 

 

in Anbetracht insbesondere dessen, dass Litauen den Besitzstand der Union hinsichtlich der Liste 

der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines 

Visums sein müssen, sowie der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit 

sind, sowie den Besitzstand der Union über die einheitliche Visummarke spätestens ab dem Beitritt 

vollständig anwenden und umsetzen muss; 

 

in Anerkennung der Tatsache, dass der Transit von Personen auf dem Landweg zwischen dem 

Kaliningrader Gebiet und den übrigen Teilen der Russischen Föderation durch das Gebiet der 

Union eine Angelegenheit der gesamten Union ist, als solche behandelt werden sollte und keine 

nachteiligen Folgen für Litauen mit sich bringen darf; 

 

in der Erwägung, dass der Rat nach Überprüfung der Erfüllung der erforderlichen Bedingungen den 

Beschluss zu fassen hat, die Kontrollen an den Binnengrenzen abzuschaffen; 

 

entschlossen, Litauen bei der möglichst raschen Erfüllung der Bedingungen für eine uneinge-

schränkte Einbeziehung in das Schengen-Gebiet ohne Binnengrenzen zu helfen – 

 

unterstreicht, dass zu diesem Zweck besondere Bestimmungen in den Zweiten Teil Titel V des 

Protokolls betreffend den Vertrag und die Akte über den Beitritt der Tschechischen Republik, der 

Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik 

Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen 

Republik aufgenommen wurden. 
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e) Erklärung zu den Reaktoren 1 und 2 des Kernkraftwerks Bohunice V1 in der Slowakei 

 

DIE KONFERENZ – 

 

angesichts der Zusage der Slowakei, die Reaktoren 1 und 2 des Kernkraftwerks Bohunice V1 Ende 

2006 bzw. 2008 abzuschalten, und der Bereitschaft der Union, bis 2006 weiterhin Finanzhilfe als 

Fortsetzung der Heranführungshilfe zu leisten, die im Rahmen des Phare-Programms zur Unter-

stützung der Stilllegungsmaßnahmen der Slowakei vorgesehen ist; 

 

angesichts der Notwendigkeit, Durchführungsbestimmungen für die Fortsetzung der Unterstützung 

der Union zu erlassen – 

 

unterstreicht, dass zu diesem Zweck spezifische Bestimmungen in den Zweiten Teil Titel IX des 

Protokolls betreffend den Vertrag und die Akte über den Beitritt der Tschechischen Republik, der 

Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik 

Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen 

Republik aufgenommen wurden. 

 

f) Erklärung zu Zypern 

 

DIE KONFERENZ – 

 

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, eine umfassende Regelung der Zypern-Frage im Einklang 

mit den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen herbeizuführen, und 

ihrer vorbehaltlosen Unterstützung der auf dieses Ziel ausgerichteten Bemühungen des Generalsek-

retärs der Vereinten Nationen; 

 

in der Erwägung, dass eine derartige umfassende Regelung der Zypern-Frage noch nicht zustande 

gekommen ist; 

 

in der Erwägung, dass es daher erforderlich ist, die Anwendung des Besitzstandes in den Teilen der 

Republik Zypern auszusetzen, in denen die Regierung der Republik Zypern keine tatsächliche 

Kontrolle ausübt; 
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in der Erwägung, dass diese Aussetzung im Falle einer Regelung der Zypern-Frage aufzuheben ist; 

 

in der Erwägung, dass die Union bereit ist, die Bedingungen einer solchen Regelung im Einklang 

mit den Grundsätzen, auf denen die Union beruht, zu berücksichtigen; 

 

in der Erwägung, dass festgelegt werden muss, unter welchen Bedingungen die einschlägigen 

Bestimmungen des Unionsrechts auf die Trennungslinie zwischen den oben genannten Landesteilen 

sowie den Landesteilen, in denen die Regierung der Republik Zypern eine tatsächliche Kontrolle 

ausübt, und der Östlichen Hoheitszone des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 

Anwendung finden; 

 

in dem Wunsch, dass der Beitritt Zyperns zur Union allen zyprischen Bürgern zugute kommt und 

zum inneren Frieden und zur Aussöhnung beiträgt; 

 

in der Erwägung, dass keine Bestimmung des Zweiten Teils Titel X des Protokolls betreffend den 

Vertrag und die Akte über den Beitritt der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der 

Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik 

Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik Maßnahmen 

ausschließt, die auf dieses Ziel ausgerichtet sind; 

 

in der Erwägung, dass derartige Maßnahmen nicht die Anwendung des Besitzstandes gemäß den 

Bedingungen dieses Protokolls in irgendeinem anderen Teil der Republik Zypern beeinträchtigen 

dürfen – 

 

unterstreicht, dass zu diesem Zweck spezifische Bestimmungen in den Zweiten Teil Titel X des 

Protokolls betreffend den Vertrag und die Akte über den Beitritt der Tschechischen Republik, der 

Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik 

Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen 

Republik aufgenommen wurden. 
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Erklärung zum Protokoll über Dänemark 

 

In Bezug auf Rechtsakte, die vom Rat allein oder gemeinsam mit dem Europäischen Parlament zu 

erlassen sind und sowohl Bestimmungen, die auf Dänemark anwendbar sind, als auch Bestimmun-

gen enthalten, die auf Dänemark nicht anwendbar sind, da sie sich auf eine Rechtsgrundlage 

stützen, für die Teil I des Protokolls über Dänemark gilt, nimmt die Konferenz zur Kenntnis, dass 

Dänemark erklärt, dass es nicht von seinem Stimmrecht Gebrauch machen wird, um den Erlass 

jener Bestimmungen zu verhindern, die nicht auf Dänemark anwendbar sind. 

 

Die Konferenz nimmt darüber hinaus zur Kenntnis, dass Dänemark auf der Grundlage der Erklä-

rung der Konferenz zu den Artikeln I-42 und III-231 der Verfassung erklärt, dass Dänemarks 

Beteiligung an Maßnahmen oder Rechtsakten nach den Artikeln I-42 und III-231 im Einklang mit 

Teil I und Teil II des Protokolls über die Position Dänemarks erfolgen wird. 

 

 

Erklärung zu dem Protokoll über die Übergangsbestimmungen 

für die Organe und Einrichtungen der Union 

 

Die Mitgliedstaaten werden bei den Konferenzen über den Beitritt Rumäniens und/oder Bulgariens 

zur Union hinsichtlich der Verteilung der Sitze im Europäischen Parlament und der Stimmen-

gewichtung im Europäischen Rat und im Rat folgenden gemeinsamen Standpunkt einnehmen: 

 

1. Sollte der Beitritt Rumäniens und/oder Bulgariens zur Union vor dem Inkrafttreten des in 

Artikel I-19 Absatz 2 der Verfassung vorgesehenen Beschlusses des Europäischen Rates 

erfolgen, so gilt bezüglich der Sitzverteilung im Europäischen Parlament für die Legislatur-

periode 2004-2009 die folgende Tabelle für eine Union mit 27 Mitgliedstaaten: 
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MITGLIEDSTAATEN SITZE IM EP 

Deutschland 99 

Vereinigtes Königreich 78 

Frankreich 78 

Italien 78 

Spanien 54 

Polen 54 

Rumänien 35 

Niederlande 27 

Griechenland 24 

Tschechische Republik 24 

Belgien 24 

Ungarn 24 

Portugal 24 

Schweden 19 

Bulgarien 18 

Österreich 18 

Slowakei 14 

Dänemark 14 

Finnland 14 

Irland 13 

Litauen  13 

Lettland 9 

Slowenien 7 

Estland 6 

Zypern 6 

Luxemburg 6 

Malta 5 

INSGESAMT 785 

 

Im Vertrag über den Beitritt zur Union wird daher abweichend von Artikel I-19 Absatz 2 der 

Verfassung vorgesehen, dass die Zahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments für den 

verbleibenden Zeitraum der Legislaturperiode 2004–2009 vorübergehend mehr als 736 

betragen darf. 
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2. In Artikel 2 Absatz 2 des Protokolls über die Übergangsbestimmungen für die Organe und 

Einrichtungen der Union werden in Bezug auf die Stimmengewichtung im Europäischen Rat 

und im Rat Rumänien 14 und Bulgarien 10 Stimmen zugewiesen. 

 

3. Bei jedem Beitritt wird die im Protokoll über die Übergangsbestimmungen für die Organe und 

Einrichtungen der Union vorgesehene Schwelle gemäß Artikel 2 Absatz 3 dieses Protokolls 

berechnet. 
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CIG 86/04 ADD 2  aih/BSB/wk 85 
    DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DER SCHLUSSAKTE DER REGIERUNGSKONFERENZ 

BEIZUFÜGENDE ERKLÄRUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN 
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Erklärung des Königreichs der Niederlande zu Artikel I-54 

 

Das Königreich der Niederlande wird einem Europäischen Beschluss nach Artikel I-54 Absatz 4 

zustimmen, sobald im Rahmen der Überprüfung des Europäischen Gesetzes nach Artikel I-53 

Absatz 3 für die Niederlande eine zufrieden stellende Lösung für ihre in Bezug auf die Beiträge 

zum Haushalt der Europäischen Union äußerst nachteilige Position als Nettozahler gefunden wurde. 

 

 

Erklärung des Königreichs der Niederlande zu Artikel IV-4 

 

Das Königreich der Niederlande erklärt, dass eine Initiative für einen Europäischen Beschluss nach 

Artikel IV-4 Absatz 7, die auf eine Änderung des Status der Niederländischen Antillen und/oder 

Arubas gegenüber der Europäischen Union abzielt, nur auf der Grundlage eines Beschlusses vor-

gelegt wird, der im Einklang mit dem Statut des Königreichs der Niederlande gefasst worden ist. 

 

 

Erklärung der Bundesrepublik Deutschland, Irlands und der Republik Österreich 

 

Deutschland, Irland und Österreich stellen fest, dass die zentralen Bestimmungen des Vertrags zur 

Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft seit seinem Inkrafttreten in ihrer Substanz nicht 

geändert worden sind und aktualisiert werden müssen. Daher unterstützen sie den Gedanken einer 

Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, die so rasch wie möglich einberufen 

werden sollte. 
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Erklärung des Königreichs Spanien und des Vereinigten Königreichs Großbritannien 

und Nordirland 

 

Der Vertrag über eine Verfassung für Europa gilt für Gibraltar als einem europäischen Gebiet, 

dessen auswärtige Beziehungen ein Mitgliedstaat wahrnimmt. Dies impliziert jedoch keine Ände-

rungen der jeweiligen Standpunkte der betreffenden Mitgliedstaaten. 

 

 

Erklärung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 

zur Definition des Begriffs "Staatsangehöriger" 

 

In Bezug auf den Vertrag über eine Verfassung für Europa, den Vertrag zur Gründung der Europäi-

schen Atomgemeinschaft und alle Rechtsakte, die aus diesen Verträgen abgeleitet werden oder 

durch diese Verträge weiter in Kraft bleiben, bekräftigt das Vereinigte Königreich seine Erklärung 

vom 31. Dezember 1982 über die Definition des Begriffs "Staatsangehöriger" mit der Ausnahme, 

dass die "Bürger der 'British Dependant Territories'" als "Bürger der 'British Overseas Territories'" 

zu verstehen sind. 

 

 

________________________ 


